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Metzerlen.

Ein Beitrag zur bauerlichen Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte.
Von Ernst Baumann, Therwil.

7z’ Landskron sin die hoche Mure,
z’Metzerle sin die riche Bure,

So beginnt ein alter Spruch, den man heute noch im
Leimental und im Sundgau héren kann und der die einzelnen
Dorfer jenes schonen Erdenwinkels am Blauen kurz kenn-
zeichnet. Was der Spruch von den Metzerler Bauern zu sagen
weiss, stimmt nur noch zum Teil. Kin schoner Teil von
ihnen ist dank der weitherum bekannten Riihrigkeit noch
recht wohlhabend; doch sie alle, vom kleinen Ziegenb#uerlein
bis zum stattlichen Bauern, kdmpfen heute um ihr tégliches
Brot und sind froh, wenn sie weiter besitzen diirfen, was sie
ererbt von ihren Vitern. Keine ihrer Tochter kann sich mehr
rithmen, sie sei die reichste, die in Basel zum Steinentor
eingehe, wie man es vor mehr als hundert Jahren den T6chtern
des alten Meiers nachrithmte.

Auf den folgenden Seiten wird der Versuch gemacht,
die siedlungs- und wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung dieses
Bauerndorfes zu verfolgen. Es soll gezeigt werden, wie die
Gemeinde sich entwickelt, wie das Landschafts- und Flurbild
im Laufe der Zeit sich veriindert hat, wie das Dorf gewachsen
ist und in welchen Formen sich das Leben der Bauern in
der guten alten Zeit abgespielt hat.

Wenn das gesteckte Ziel nur zum Teil erreicht wurde,
so liegt es vor allem an der Diirftigkeit der Quellen?). Uber
so vieles, das dringend einer Erklirung bediirfte, lassen sie
uns vollig im ungewissen; zudem sind wir, ganz allgemein,
infolge der einseitig politisch orientierten Geschichtspflege iiber
das mittelalterliche Bauerntum nur diirftic unterrichtet,
diirftiger als etwa iiber das antike. Verschiedene grundlegende
Fragen rechts-, agrar- und wirtschaftsgeschichtlicher Natur
konnten bei dem zur Verfiigung stehenden Raum nur kurz
angedeutet werden. Vielleicht bietet sich spiiter Gelegenheit,
auf einige spezielle Probleme, wie die Gemengelage der Grund-
herrschaften, den Dinghof, die Flurformen, niher einzugehen.

Dass fiir einen solchen siedlungsgeschichtlichen Versuch
gerade Metzerlen gewihlt wurde, hat verschiedene Griinde:
Einmal ist dieses Dorf dem Verfasser von Jugend auf bis
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68 Ernst Baumann

in alle Einzelheiten bekannt; dann hat es sich dank seiner
abgeschiedenen Lage in den letzten Jahrzehnten, die so
manches Bauerndorf zum Industrieflecken werden liessen, kaum,
auf jeden Fall nicht wesentlich geéndert; endlich hat es, da
die Flurregulierung noch nicht durchgefiihrt wurde, sein altes
Flurbild bewahrt. Es trifft sich auch dusserst giinstig, dass der
heutige Gemeindebannneben der alten Dorfmarknoch ein mittel-
alterliches Schlossgut und ein Klostergut in sich schliesst; Dorf,
Burg und Kloster finden sich so auf engem Raume vereinigt.
I

Metzerlen, Kt. Solothurn, liegt an der nordlichen
Abdachung des Blauen?). Diese langezogene Bergkette, die
genau stidlich des Dorfes ihre grisste Hohe (878 m) erreicht,
bildet mit ihrem Kamm die Banngrenze gegen den Kt. Bern.
Im Westen bilden der tief eingeschnittene Kaselboden und
der ihm vorgelagerte priahistorische Bergsturz des Geissberges
die natiirliche Grenze gegen Burg. Von hier verlduft die Grenze,
etwas nach Norden ausgreifend, auf jener bewaldeten Hiigel-
kette, die vom Rimel herkommt und auf ihrem westlichen
Ende das Schloss Burg und auf ihrem ostlichen die Triimmer
der michtigen Landskron trigt. Diese Bergkette ist 200 bis
300 Meter niedriger als der Blauen und die letzte Erhebung
des Jura, der hier in die sundgauische Ebene verebbt. Auch
im Osten weist der Gemeindebann fast auf der halben Lénge,
im Flihtal, eine ausgesprochen natiirliche Grenze auf. Hier,
zwischen dem schonbewaldeten schattigen Blauen und dem
sonnigen Hang des Landskronberges, fast ringsum von Wald
umgeben, dehnt sich in sanfter Mulde, gegen Osten zur Maria-
steiner Hochebene ansteigend, der Dorfbann. Die ausgesprochen
natirlichen Grenzen lassen allein schon auf eine sehr weit
zuriickliegende Bildung der Mark schliessen und so auf ein
sehr hohes Alter der Siedlung.

Trotzdem die erste bekannte urkundliche Erwéhnung
des Dorfes erst aus dem Ende des 12. Jahrhunderts stammt?),
dirfen wir aus dem Namen der Siedlung, aus einigen Flur-
namen und den Bodenfunden®) schliessen, dass das Gebiet
der heutigen Gemeinde mindestens schon in der rémischen
Zeit besiedelt war, und die Tatsache, dass die angrenzenden
Gebiete, der Solothurner und Basler Jura und der Sundgau,
damals schon eine verhiltnismissig dichte Bevolkerung auf-
wiesen, macht es umso wahrscheinlicher.



Metzerlen 69

Der Ortsname Metzerlen scheint auf latein. maceria,
Gemaéuer, zurtickzugehen. Vermutlich stand hier in rémischer
Zeit eine kleinere Siedlung, die von einer kulturell ziemlich
hochstehenden, stark romanisierten keltischen Bevolkerung
bewohnt war. Schon vor dem FEindringen der Germanen auf
das linksrheinische Gebiet muss sie verlassen und spéter, als
sie schon zum blossen Gem#uer herabgesunken war, von
einer zweiten romanischen Bevolkerungsschicht, die sich vor
den immer stdrker dringenden Germanen in abgelegenere
Gegenden zuriickzog, wieder eingenommen worden sein. Von
ihr erhielt der Ort seinen Namen.

Nach einer nicht mehr erhaltenenen Uberlieferung soll
auf der Steinholle, wo man beim Pfliigen noch heute auf
lingere Mauerziige stosst, ein Kloster gestanden haben. Be-
kanntlich hat man in spiiterer Zeit oft rémisches Geméuer
mit einem mittelalterlichen Kloster oder einer Kirche zu er-
kldren versucht®). Wenige Schritte westlich davon stiess man
beim Gerengissli ebenfalls auf Mauerwerk®). Romische Bauten
lassen in der Nihe der Steinholle die Flurnamen zur freien
Steinmuren und Steinacker vermuten. Nicht weit davon ent-
fernt liegt der Walchenbrunnen. Romischen Ursprungs sind
sicher auch das ausgestorbene Gampelen (campus, Feld) und
der Kall (gesprochen Chall; callis, Berpfad), womit man noch
heute den Ubergang iiber den Blauen bezeichnet, dem in der Zeit
der germanischen Landnahme eine bedeutende Rolle zukam 7).

Es ist ein eigenartiges Zusammentreffen, dass der erste
der beiden letztgenannten Namen die unverschobene Form
zeigt, also die hochdeutsche Lautverschiebung nicht mehr
mitgemacht hat, wihrend der zweite von der Lautverschie-
bung erfasst ist, also vorher von -den deutschen Siedlern
tibernommen worden war. Daraus geht hervor, dass sich die
alemannischen Ansiedler um die Zeit, da sich diese sprach-
liche Verinderung vollzog, im 5.—7. Jahrhundert, in der
Gregend niedergelassen haben und dass die alte keltoromanische
Bevolkerung und die deutschen Einwanderer eine Zeitlang
nebeneinander lebten, bis die alte in der neuen Welt aufging.
Die Romanen mogen sich, wie die Lage der betreffenden
Flurnamen vermuten lidsst, mit dem ostlichen Teil des Bannes
beschieden haben, wihrend sich die neue Bevolkerung weiter
westwirts an der sanften, sonnigen Halde von Rugglingen
niederliess. Das Haupt der sich hier festsetzenden Sippe mag
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Ruggilo oder #hnlich geheissen haben, und nach ihm wurdedie
Siedlung Rugglingen, d. h. bei den Leuten des Ruggilo genannt?).

In dieser Gegend wurden schon zu verschiedenen Malen
frithgermanische Griaber entdeckt, was den Gedanken an einen
Reihengriberfriedhof nahelegt?). Wie an vielen andern Orten
hitte sich der Friedhof also auch hier in unmittelbarer Nihe
der Siedlung befunden. Es ist hervorzuheben, dass sich die
Flur Rugglingen nahe bei den Ortlichkeiten befindet, wo wir
romische Bauten vermuten. Das wiirde iibereinstimmen mit
der heute allgemein anerkannten Tatsache, auf die besonders
Ad. Dopsch hingewiesen, dass nimlich die Germanen die
romische Kultur nicht j#h unterbrochen, sondern sie fort-
gesetzt haben. Wenn sie sich auch nicht in die romischen
Steinbauten gesetzt haben, so haben sie sicher das von den
Riomern gepflegte Land in Besitz genommen und ihre einfachen
Holzhiitten neben die dem Zerfall tiberlassenen Villen gesetzt.

Wann und warum Rugglingen verlassen und zur Wiistung
wurde, lidsst sich nicht feststellen. Es liesse sich auch denken,
dass zu gleicher Zeit drei kleine Siedlungen bestanden hiitten,
eine ostliche auf Rugglingen, eine mittlere an der Stelle des
jetzigen Dorfes und eine westliche in Reinwiler.

Als die Alemannen sich auf der Hochebene von Metzerlen
niederliessen, erfreuten sie sich nicht mehr ihrer alten politischen
Freiheit, sondern standen unter der Herrschaft der Franken und
hatten vielleicht schon ihrem heidnischen Glauben abschworen
miissen. In diese frinkische Zeit fillt die Errichtung des christ-
lichen Gotteshauses und der Pfarrei. Die Kirche,
urspriinglich wohl nur ein einfacher Holzbau und auf Konigs-
gut gebaut, wurde abseits auf einer Anhohe gegen Westen er-
baut und den beiden friankischen Nationalheiligen Remigius
(gestorben 532) und Martin (gestorben um 400) geweiht!?). Die
abgeschiedene Lage findet ihre Erkldrung darin, dass die Kirche
lange das einzige Gotteshaus fiir das ganze hintere Leimental
war, dhnlich wie die Martinskirche in Wisskilech zwischen
Leimen und Benken fiir die vordere Talgegend.

Wenn zur Zeit der Landnahme die Gegend des heutigen
Dorfbannes auch weit davon entfernt war, einer Urlandschaft
zu gleichen, so nahm der Wald doch sicher noch einen sehr
betrichtlichen Teil der Oberfliche ein. Die Siedler nahmen
zuerst den schon urbarisierten Teil unter den Pflug. Erst als
dieser infolge Anwachsens der Bevilkerung nicht mehr aus-
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reichte, sahen sie sich genotigt, dem Wald in ziher Arbeit
neue Anbaugebiete abzuringen. Kinige Flurnamen gestatten
uns, einzelne dieser Rodungen festzustellen und zum Teil auch
die daran Beteiligten dem Namen nach kennen zu lernen.
Das Bedurfnis nach Vergrosserung des anbaufihigen
Landes musste sich umso eher bemerkbar machen, als die
Landwirtschaft damals noch eine rein extensive war, d. h.
man suchte die Fruchtbarkeit des Bodens nicht durch kiinst-
liche Massnahmen zu steigern und begniigte sich mit dem,
was er freiwillig hergab. Das hatte zur Folge, dass man das
gleiche Stiick Land nur kurze Zeit bebauen konnte, um noch
einen befriedigenden Ertrag zu erzielen. Von Zeit zu Zeit,
berichtet Tacitus in Kap. 26 seiner Germania, bebaut der Ein-
zelne ein anderes Stiick seines Landes, und immer bleibt noch
ein Rest unbebaut. Die Germanen niitzen néamlich die Fruchtbar-
keit und den grossen Umfang ihrer Léindereien nicht so aus, dass
sie Obstbaumpflanzungen anlegen, Wiesen abgrenzen und Gérten
kiinstlich bewissern. Nur Getreide wird vom Boden verlangt.
Diese viel zitierte Stelle der Germania ist der erste Beleg
fiir die Dreifelderwirtschaft und wohl so zu deuten, dass die
(ermanen jedes Jahr nur einen bestimmten Teil der anbau-
fihigen Ackerflur unter den Pflug nahmen. Im folgenden Jahr
bebauten sie einen weitern Teil und liessen den im Vorjahr be-
stellten unbebaut und dem Vieh zur Weide. So wurde rotations-
weise nach und nach die gesamte Ackerbaufliche bestellt, bis
nach einer gewissen Zeit der Turnus wieder von vorne begann.
Je nach der Grosse und Fruchtbarkeit der zur Verfiigung
stehenden Ackerfliche und der Bevolkerungszahl dauerte dieser
Turnus mehr oder weniger Jahre. Noch im 18. Jahrhundert
konnte eine ganz #hnliche Rotationswirtschaft in einzelnen
Gegenden Frankreichs beobachtet werden!!). Wann aus dieser
Rotations- oder Wechselwirtschaft die Dreifelderwirtschaft
wurde, ist ungewiss. Die vollendete Form, in der die Drei-
felderwirtschaft noch im 18. Jahrhundert erscheint, ist das
Ergebnis einer langen Entwicklung. Sie lidsst sich nicht er-
klaren durch geologische und klimatische Erwigungen, und
noch weniger lidsst sie sich mit irgend einem Volkstum in
Beziehung bringen; denn sie erstreckte sich iiber die mannig-
fachsten Bodenarten, kommt unter den verschiedensten kli-
matischen Verhiltnissen und bei den verschiedensten Volkern
vor, in England, in Nordostfrankreich, der Schweiz, in Skan-



72 Ernst Baumann

dinavien, in den flacheren Gegenden Serbiens, bei den Ostfinnen
und an derWolga'?). Sieist weder eine Institution der Karolinger-
zeitnoch eine Erfindung der Ménche, wieschon behauptet wurde,
sondern eine prihistorische landwirtschaftliche Betriebsform *3).
Nach der Besitzergreifung der Mark durch die deutschen
Siedler wurde die ganze Feldflur, soweit sie nicht der allge-
meinen Nutzung vorbehalten blieb, unter die einzelnen Familien
verteilt. Uber die Grosse der zugeteilten Lose ist uns mnichts
iberliefert, sicher aber bestand jeder Anteil schon aus mehreren
Parzellen; denn nur so konnte eine nach Lage und Giite des
Bodens gerechte Verteilung erfolgen. Infolge der mit dem
Anwachsen der Bevolkerung verbundenen Erbteilung wurden
die einzelnen Parzellen immer kleiner, die Parzellierung immer
grosser. Um bei dieser Streulage des Grundbesitzes und der
Spérlichkeit der Wege — nicht Weglosigkeit! — die Arbeiten im
Sinne der Dreifelderwirtschaft besser regeln zu konnen, fasste
man grossere, zusammenh#ngende Flurabschnitte mit gleicher
Furchenrichtung zu Gewannen zusammen, Diese bildeten eine
wirtschaftliche Einheit und sind in ihrer heute noch teilweise
festzustellenden Form das Ergebnis einer langen, aus der Erfah-
rung sich ergebenden Entwicklung. Die Gemeinde bestimmte
die Reihenfolge der Saaten auf den drei Feldern, die Zeiten
der Saat und der Ernte. Dieses alle verpflichtende und dem all-
gemeinen Willen entsprungene Gesetz nannte man Flurzwang.
Den Anteil, den eine Familie von der aufgeteilten Feldflur
erhielt, bezeichnete man als Hufe. Sie umfasste je nach der Giite
des Bodens 30—40 Jucharten und setzte sich aus einer grossern
Anzahl Ackerstreifen zusammen, weleche im Gemenge unter
den Grundstiicken der iibrigen Gemeindegliederlagen. Mit dem
Besitz einer Hufe war als Gerechtsame das #dusserst wichtige
Recht auf die Nutzung von Wald und Weide verbunden.
Schon in den ersten Zeiten nach der Besitzergreifung des
Landes herrschte keine vollige (zleichheit des Besitzes und noch
viel weniger ein Agrarkommunismus. Die Vornehmen erhielten
mebr Land zugewiesen als der gewdhnliche Mann, wie ja schon
Tacitus von einer Verteilung nach Rang und Wiirde, secundum
dignationem, spricht. Die karolingische Zeit brachte dann mit
der Ausbildung des Lehenswesens eine noch weit grossere Eigen-
tumsverschiebung. Um in Kriegslduften geschiitzt zu sein, tiber-
gab der Bauer sein Gut einem Ritter, der dafiir die Pflicht tiber-
nahm, seinen Lehensmann zu schiitzen. In #hnlicher Weise
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iibergab er Giiter der Kirche zu seinem Seelenheil, pro remedio
animae, wie es in den Urkunden heisst. Die geistlichen und welt-
lichen Grundherren, die so in den Besitz umfassender Giiter ge-
langten, tiberliessen das Gut dem-betreffenden Bauern als Lehen.
Der Bauer war nun nicht mehr Eigenttimer sondern nur Besitzer
des Gutes, fiir das er jihrlich einen bestimmten, missigen und
meist unablosbaren Bodenzins zu entrichten hatte.

In Metzerlen gab es eine ausserordentlich grosse Zahl
von Grundherren; die wichtigsten darunter waren das Dom-
stift Basel, die Kloster Beinwil-Mariastein, Liitzel, Olsberg
und Wettingen, die Basler Kloster St. Alban, St. Klara, Klingen-
thal und das Stift St. Peter, die Kirche Metzerlen, das Spital
und die Elende Herberge zu Basel, die adeligen Familien
Rotberg, zu Rhein, Biedertan, zer Sonnen, Eptingen von
Wildenstein, Andlau, Neuenstein, Macerel, Wessenberg und
die Stadt Solothurn. Noch zu Beginn des 13. Jahrhunderts
waren die meisten Grundherrschaften oder Bereine, wie sie
nach den Verzeichnissen der Giiter auch hiessen, Eigentum
von Laien und gingen dann, meist durch Kauf, seltener durch
Schenkung an die Kirche tiber. Sie waren von ganz ver-
schiedener Grosse; so besass die Elende Herberge 9 Jucharten,
das Kloster Liitzel 23 und das reiche Klingenthal 101 Jucharten.
Die einzelnen Grundstiicke lagen in Streulage iiber den ganzen
Bann zerstreut; denn jede Grundherrsehaft bildete eine wirt-
schaftliche Einheit und umfasste ein oder mehrere Bauern-
giiter, wie das Verhdltnis von Matten und Ackern und die gleich-
missige Verteilung der letztern tber die drei Zelgen beweist.

Weitaus die grosste Grundherrschaft war der Dinghof.
Er umfasse 238 Jucharten auf nahezu 800 Parzellen. Ohne
ndher auf seine Gfeschichte und die interessante rechtliche
Stellung seiner Leute einzugehen, sei nur erwihnt, dass er
sich als Lehen vom Hause Oesterreich im Laufe der Jahr-
hunderte in verschiedenen Hinden befand, bis er im Jahre
1639 von den Edeln von Wessenberg an Solothurn verkauft
wurde. Bemerkenswert ist, dass der Dinghof Grundstiicke von
ausserordentlicher Grosse besass, besonders auf den Fluren
Briihl und Breite!*). Das Dinghofhaus stand im ostlichen Teil
des Dorfes, sehr wahrscheinlich ausserhalb des Dorfetters.
Hier kamen die Huber jidhrlich zweimal unter dem Vorsitz
des Meiers ,mit sonderbaren Ceremonien und Bedingnussen
under hillem Himmel“ zum Ding zusammen.
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Sehr gering war die Zahl der Matten und Acker, die einzel-
nen Bauern als freies Eigen verblieben waren ; um 1500 mégen
sie schitzungsweise hiochstens einen Zehntel der gesamten Flur
betragen haben. Sie lagen zum grossten Teil auf Fluren, die
durch ihre Namen, ihre Lage und ihr spites Auftreten in den
Urbaren als mittelalterliche oder neuzeitliche Rodungen kennt-
lich sind (Ritti, Ried, Loch usw.). Verhiltnism#ssig wenige liegen
auf dem alten Kulturland in Gemengelage mit den Zinsgiitern.

Die Grund- oder Bodenzinse waren urspriinglich
eine Abgabe des Lehenmanns fiir das von ihm bebaute Land
des Lehensherrn, also ein Pachtzins; spiter kamen sie bloss
einer Anerkennung des Eigentumsrechtes des Lehensherrn
gleich. Die Abgaben wurden meist in Korn (*/s) und Hafer
(Y/s), selten in Geld entrichtet. Der Ansatz war bei den ein-
zelnen Bereinen verschieden gross und betrug pro Juchart
einen bis vier Sester Getreide. Um 1820 gab es in Metzerlen
anstatt der urspriinglichen 30 nur noch 3 Bodenzinsbesitzer,
die Regierung zu Solothurn, das Kloster Mariastein und die
Pfarrkirche. Solothurn besass 20 Bereine mit 4561 Jucharten,
die ihm jéihrlich 38 Viernzel Korn und 17 Vzl. Hafer einbrachten,
Mariastein hatte 6 Bereine mit 269 Jucharten, die einen jahrlichen
Frtrag von 16 Vzl. Korn und 8 Vzl. Hafer lieferten, und die
Kirche Metzerlen bezog jihrlich von 4 Bereinen mit 36 Jucharten
4 Vzl. Korn und 8 Sester Hafer*).

Im Gegensatz zum stets gleich bleibenden Bodenzins war der
Zehnte eine Einkommenssteuer, die sich nach dem jihrlichen
Ertrag der Felder richtete. Er war urspriinglich eine Abgabe an
die Kirche, wurde aber schon friih seiner anfiinglichen Bestim-
mung entfremdet. 1502 und 1530 gelangte er durch Kauf an
Solothurn. Der grosse Zehnte wurde vom Getreide gegeben, der
kleine vom Hanf, Flachs, Obst und den Bohnen, spiter auch von
den Kartoffeln, der Heuzehnte vom Ertrag der Wiesen und der
Weinzehnte von den Reben. Dergrosse Zehnte betrug 15695 47 Vzl.
Getreide, 1615 59 Vzl., 1620 69 Vzl., 1670 42 Vzl. Dinkel und 21
Vzl. Hafer, 1698 44 Vzl. Dinkel und 22 Vzl. Hafer. Der Weinzehnte
betrug 1670 6 und 1672 10 Saum Wein. Das Jahr 1837 brachte
die lang ersehnte Ablgsung der Bodenzinse und Zehnten '%).

Das mittelalterliche Lehensverhiltnis darf nicht gleich-
gesetzt werden mit einer heutigen Pacht. Der Bauer besass sein

*) Viernzel =2 Sicke =8 grosse Sester =16 kleine Sester =ca. 130 kg
(Traglast eines Pferdes).
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Gut als Erblehen. Hochst selten trat der Fall ein, dass der
Lehensherr seinem Lehensmann das Gut entzog. Ein solcher
Fall ist uns in Metzerlen aus dem Jahre 1448 iiberliefert, als der
Basler Ritter Hans Roth seinen Lehenbauern Heinzi Weber von
seinem Grut stiess, weil er ihm , die Giiter zergengt und wiist geleit
hetti und zerteylet und dero ein Teil andern hinlichen hetti® ).
Wenn der Bauer die ihm geliehenen Griiter in Bau und Ehren
hielt und die meist niedern Zinsen bezahlte, konnte er sich als
freier Herr auf seinem Hofe fithlen. Im Laufe der Zeit gingen
die Lehensgititer, wenn nicht rechtlich, so doch faktisch in das
vollige Figentum des Bauern iiber, sodass er sie nach Belieben
verkaufen, belasten und zerteilen konnte. Dies hatte, neben der
Erbteilung, die tiberaus starke Parzellierung zur Folge, unter
der die Bauernbetriebe noch heute leiden. Es kam vor, dass ein
Grundstiick von einer Juchart, das im- Berein als ein Item er-
scheint und urspriinglich nur einen Besitzer hatte, um 1800 in
13 Parzellen zerteilt war. Durch private Arrondierungen, Ab-
tauschen und Zusammenkaufen von nebeneinanderliegenden
Grundstiicken wurde dieser Ubelstand einigermassen behoben,
sodass heute in Metzerlen die mittlere Grisse der Parzellen be-
deutend grosser ist als in den meisten umliegenden Dorfern??).

Aus der starken Giiterzersplitterung und dem schlechten
Zustand des alten Katasterwesens ist es u. a. zu erkliren,
dass mit der Zeit ganze Grundstiicke verloren gehen konnten.
Immer wieder stossen wir in den Bereinen auf die Bemerkung:
,1st nicht erfunden worden; war schon frither verloren“. Um
1820 waren gegen hundert Grundsticke mit mehr als 60
Jucharten nicht mehr festzustellen. Weitaus der grosste Teil
der verlorengegangenen Grundstiicke gehorte auswirtigen
Eigentiimern; so verloren das Kloster St. Klara in Basel b
Jucharten, die Elende Herberge 8 Jucharten und das Kloster
Klingenthal 16 Jucharten, wihrend von den Dinghofgiitern nur
ganz wenige Parzellen und vom Eigentum der Kirche Metzerlen
und den Bereinen, die schon friih Eigentum von Solothurn ge-
worden waren, kein einziges Grundstiick verloren ging.

In politischer Hinsicht gehorte Metzerlen zur alten
reichsunmittelbaren Herrschaft Rotberg, die aus sieben Dorfern
bestand und sich am Nord- und Siidhang des Blauen ausdehnte.
Im Jahre 1515 erwarb Solothurn den nérdlichen Teil dieser Herr-
schaft und unterstellte ihn der Aufsicht seines Vogtes auf Dorn-
eck. Seit dieser Zeit gehort Metzerlen zum Kanton Solothurn.
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Betrachten wir nun die Siedlung, wie sie zur Zeit der
herrschenden Dreifelderwirtschaft ausgesehen hat und wie sie
auf der beiliegenden Flurkarte dargestellt ist.

Als Zeitpunkt wurde die Zeit um 1820 gewd#hlt, weil
damals ein genaues Grundbuch und im Zusammenhang damit
ein Flurplan erstellt wurden, die zuverlidssige Grundlagen fir
die topographische Darstellung abgaben. Die als Schulwand-
karte vorgesehene Flurkarte und die beigeftigten Pline wurden
unter Leitung desVerfassers und z.T. nach dessen Entwiirfen
erstellt durch den Technischen Arbeitsdienst Basel. Der
Leitung dieser Institution, dem Arbeitsamt Basel und dem
Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft fiir Volkskunde sei
fiir ihr grosses Entgegenkommen auch hier der beste Dank
ausgesprochen. Besonderer Dank gebiihrt den Erziehungs-
direktionen der Kantone Baselstadt, Baselland und Solothurn,
die sich bereit erklédrten, eine grossere Anzahl von Flurkarten
als Anschauungsmaterial fir den Geschichtsunterricht an ihren
Schulen anzuschaffen. Ohne dieses grosse Entgegenkommen
wire die kostspielige Drucklegung der Karte unmoglich
gewesen.

Das Dorf Metzerlen liegt an einem von Stiden nach
Norden geneigten Hang und ruht wie in einem Nest inmitten
seiner Matten und Acker. Die Hiuser liegen scheinbar plan-
los, in unregelmissiger, haufenartiger Anordnung nebenein-
ander. Den #ltesten Kern des Dorfes haben wir in jenem Teil,
der durch die drei Brunnen markiert wird, und in den nichst
daran anschliessenden Partien zu suchen. Die Sammellage
wird urspriinglich viel loser gewesen sein. Das Anwachsen
der Bevilkerung und das Verbot, ausserhalb des Dorfetters
zu bauen, brachten eine immer grosser werdende Verdichtung
der Hofstellen mit sich.

Jedes Haus hat seine ausgesteinte Hofreite. Dicht beim
Hause befindet sich der Krautgarten, in welchem die Bauerin
die notigsten Gemtiise und Blumen, Lilien, Dahlien, Kaiserkronen,
Tulpen, Balsaminen, Melissen, Sonnenblumen und Rosmarin
zieht. In einer Ecke stehen ein immergriiner Sefibaum und ein
Lorbeerstrauch. Die Wege sind mit Buchs eingefasst, der Garten
mit einer Mauer, einem Léttli- oder Lebhag umgeben.

Rings um das Dorf zieht sich der Etter, ein Leb- oder
Lattenhag, der Dorf und Obstgirten von den Wiesen und
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Ackern scheidet. Er hielt das weidende Vieh von den Gérten
(Hofstétten) zuriick und schiitzte Mensch und Vieh vor dem
eindringenden Wild '¥). In Kriegszeiten bildete er eine giinstige
Verteidigungsgelegenheit und spielte auch rechtlich eine Rolle,
indem der Flurzwang innerhalb des Etters keine Geltung
hatte. Wo er durch Strassen und Wege unterbrochen war,
befanden sich Gatter und Stiegel. Sein Verlauf ldsst sich aus
den vielbegangenen Fusswegen heute mehr erraten als genau
feststellen. Dass er um 1820 wenigstens teilweise noch be-
stand, geht aus einem gleichzeitigen Plan hervor, auf dem
er als Stangenzaun, dhnlich wie in alten Bilderchroniken,
dargestellt ist.

Ungemein reizvoll sind die drei pldtschernden Dorf-
brunnen, die frisches Quellwasser fiir Mensch und Vieh
spenden. Der grosse Trog dient dem Vieh zur Trinke, der
kleine nur darf zum Waschen und Einweichen von Fissern,
Bottichen und Garbenbiindern beniitzt werden. Die heute
bestehenden miichtigen steinernen Brunnen wurden in den
ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts erstellt an Stelle
von holzernen, deren Unterhalt alljahrlich grosse Kosten verur-
sachte, wie aus den Gemeinderechnungen erhellt. Ein rot-
weisses Fihnlein auf dem Brunnstock zeigte dem Pilger und
Wanderer an, dass hier Solothurn zu gebieten habe. Die
Lage der Brunnen lisst erkennen, in welchen Dorfteilen die
hablichern Bauern wohnten. Im Nieder- und Hinterdorf mit
den giinstigen Zufahrtsmoglichkeiten wohnten die Vollbauern;
deshalb stehen hier die beiden grossen Brunnen. Im Oberdorf
und auf dem anschliessenden ,Hiibel“ wohnten die T'auner; fiir
ihre Ziegen und wenigen Kiihlein geniigte ein kleinerer
Brunnen. Das Wasser wurde in den Brunnstuben gefasst und
in ausgebohrten Fohrenstimmen zu den Brunnen geleitet.
Neben dem Feuerweiher, der fiir den Fall einer Feuersbrunst
stindig mit Wasser gefiillt sein musste, befand sich die
»Wosch“, der Treffpunkt der klatschsiichtigen Frauen. Eine
Feuerspritze wurde 1795 angeschafft. Vor manchen Héusern
befanden sich Sodbrunnen, aus denen Grundwasser in Eimern
heraufgezogen wurde. Ein solcher Ziehbrunnen wurde noch
1858 erstellt; der Ersteller erhielt dazu von der Gemeinde
eine Fichte geschenkt (Gemeinderechnung). 1895 wurde eine
Wasserversorgungsanlage erstellt und vor einigen Jahren durch
ein Pumpwerk im Ried erginzt.
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Regellos und mannigfaltig wie die ganze Dorfanlage
sind auch die einzelnen H&user in Anlage und Bauart; Ein-
heitshiuser wechseln mit Vielhdusern, Steinhéiuser mit leichter
gefiigten Fachwerkbauten.

7 Der vorherrschende Typ ist das in den Gebieten mit
Dreifelderwirtschaft weitverbreitete stattliche Dreisdssen-
haus. Es birgt unter einem Dach Wohnung, Stall und Scheune
und kehrt die Traufseite der Strasse zu. Die in der Gesamt-
anlage beobachtete Dreiteilung kehrt meist auch im Wohnteil
wieder, wo im FErdgeschoss Stube, Nebenstube und Kiiche
neben-, beziehungsweise hintereinander liegen. Auch die
kleinen, an den Hang sich klammernden Taunerhduser mit
ihren kleinen Stillen und Scheunen sind im wesentlichen
nach Art der Dreiséissenhéiuser angelegt. \

Neben der iiberwiegenden Mehrheit der Dreisissenhéuser
treffen wir auch einige an das frinkische Gehoft erinnernde
und wohl auf sundgauischen Einfluss zuriickzufiihrende Viel-
hauser, bei welchen das Wohnhaus die Giebelseite der
Strasse zukehrt und ungefihr in rechtem Winkel zum frei-
stehenden Wirtschaftsgebiude steht.

Die Mauern sind teils in massivem Mauerwerk aufgefiihrt,
teils in Fachwerk, wobei die Ficher des Balkenwerks mit
einem Rutengeflecht, das mit Lehm bestrichen wurde, aus-
gefiillt wurden. Die Balken wurden mit Holzzapfen ineinander
befestigt, was ein Auseinandernehmen des gesamten Balken-
werks gestattete. Nach altgermanischem Recht zidhlten die
H#user zu den Mobilien, und noch 1727 machte der Rat von
Solothurn die Feststellung, dass seit einigen-Jahren ,viel
H#duser ab dem Platz aussert Land verkauft werden“. FEr
verbot diesen Handel, da den Hochwéldern dadurch grosser
Schaden entstehe!?). Steine und Lehm zum H#userbau fand
man im Banne zur Gentige, und eine Sandgrube lieferte einen
vortrefflichen Sand, der 1688 auch zu Bauarbeiten auf der
Festung Landskron verwendet wurde?®®). Zur Erlangung des
notigen Bauholzes mussten die Bauern sich mit einem Fiir-
schreiben des Vogtes auf Dorneck an die Obrigkeit zu Solo-
thurn wenden. Diese gestattete ihnen gegen die jahrliche
Entrichtung eines Huhns, aus dem -Hochwald das notige
Tannenholz zum Gebédlk und eichenes fiir die Schwellen zu
beziehen. Vorsorglich wachte die Obrigkeit dariiber, dass mit
dem Holz moglichst sparsam umgegangen wurde. Im Jahre
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1750 verbot sie den Zimmerleuten bei Verlust des Landrechts,
einen Hausbau ohne ihre Erlaubnis zu tibernehmen. Der
Erbauer musste sich verpflichten, ,den ganzen unteren Ring
vollkommen mit Steinen und Mauerwerk aufzufithren® ). Auch
die Zwischenwinde sollten, wenn immer moglich, aus Mauer-
werk sein; nur bei den kleinen Taunerhduschen gestattete man,
dass sie aus ,Etter und Litte“ errichtet wiirden??). Um die
gleiche Zeit wurde die KErrichtung wvon Strohdéchern ver-
boten, ,da sie so geschwind und ohne dass man ein Hilfshand
anlegen moge, in Rauch aufzugehen ausgesetzt seien<?®s).
1797 wurde der Bau neuer Hiuser so eingeschrinkt, dass
nur der ein Haus bauen durfte, der sechs Jucharten freies
und lediges Land besass?). Uber den Zustand der Hiuser in
Metzerlen berichtete der Vogt im Juni 1787, es ,seyen samt-
liche Hauser in wéhrschaften Mauern, mit Ziegeln gedeckt
und die Feuerwerker wohl gesichert, jedes mit Bach- und
Bauchofelen versehen, auch die Feuerwerker jéhrlich 3 bis
4 Mahl von denen Geschworenen besichtiget und die bosen
frisch errichtet worden*®%).

Der Eingang in das Wohnhaus erfolgte meist vom Stall
oder von der Scheune aus, von wo man in den Hausgang
oder direkt in die Kiiche gelangte. Kunstherde waren noch
bis zum Beginn des letzten Jahrhunderts selten. Unter dem
weiten Kaminschosse wurden Pfannen und Héifen iiber das
offene Feuer gestellt oder an eine Kette, die Hehle, gehiingt.
Das Kamin fiihrte meist nur bis auf den Estrichboden, von
wo der Rauch seinen Weg durch die Dachliicken ins Freie
suchte, daher in den alten Hiusern das stark imprignierte
Dachgebélk. Meist finden sich zwei oder drei Estrichboden
tibereinander. Sie dienten vorziiglich der Unterbringung des
Getreides, das hier auf dem Boden ausgeschiittet wurde. Die
Décher sind bei den éltern H&usern steil und in der untern
Hilfte geknickt, um den darunterliegenden Fenstern mehr
Licht zu gewidhren. Auf der Giebelseite waren iiber den
Fenstern oft kleine Wetterddchlein angebracht, die heute
meist verschwunden sind ).

FEine geringe Rolle spielten im alten Dorfe die Wirt-
schaften. In alter Zeit besass das Dorf tiberhaupt keine
Herberge oder ehehafte Taverne sondern nur die eine oder
andere Weinschenke, wo vor dem Haus, im Keller oder im
Kellerhals Wein vom Zapfen ausgeschenkt wurde und deren
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Zeichen ein aufgesteckter Maien war®’). Die Errichtung der
ersten eigentlichen Wirtschaft erfolgte im Jahre 1610 im Zu-
sammenhang mit der Wallfahrt nach Mariastein. Auch die
zweite, 1675 eroffnete Wirtschaft wurde errichtet mit Riick-
sicht auf die vielen durchreisenden Pilger, die keine Unter-
kunft finden konnten?®). Der in beiden H#éusern ausgeschenkte
Wein belief sich, laut Vogtrechnung, im Jahre 1680 auf 65
Saum und 1686 auf 81 Saum, welche Mengen weit iiber dem
Verbrauch der umliegenden andern Dorfer lagen. Um diese
Zeit sass auf einer der Wirtschaften Hans Aebi, der eine
Zeitlang im Dorfe als Wachtmeister gedient und die Erlaub-
nis zum Wirten erlangt hatte, weil er allein von allen Dorf-
genossen des Franzosischen michtig war und sich mit den
jurassischen und franzosischen Pilgern verstdndigen konnte.
Er verwandelte das baufillige Wirtshaus in eine Scheune und
errichtete mit obrigkeitlicher Unterstiitzung eine Herberge,
welche ein weisses Lamm im roten Schild fiihrte, das heutige
,Lammli“*). Im untern Wirtshaus mit dem weissen Kreuz
im roten Feld richtete der Besitzer, Gerichtssiss Josef Oser,
1726 eine Metzgerei ein. Laut Lehenbrief aus dem gleichen
Jahre musste er dafiir jahrlich auf den Andreastag 30 Pfund
Unschlitt entrichten und fiir das Tavernenrecht laut Tavernen-
brief von 1760 dem Vogt alljihrlich 3 Pfund bezahlen. Die
Wirte hatten bei Verlust des Tavernenrechts die Pflicht,
Fremde zu beherbergen, durften aber bei einer Busse von
100 Pfund nach neun Uhr abends nur noch an Fremde
Speise und Trank verabreichen. Neben den beiden Wirts-
 héusern bestanden noch die schon erwéhnten Eigengewéchs-

wirtschaften. Jeder Rebenbesitzer hatte das Recht, der Kehre
nach von seinem Eigengewiichs auszuschenken, bis die Regie-
rung in der Regenerationszeit Schritte unternahm, um ,das
verderbliche Kehrwirten abzutun®.

Die Kirche stand, wie schon oben erwihnt, auf einer
Anhohe westlich des Dorfes. Im Jahre 1643 wurde sie, weil
baufillig geworden, bis auf den Turm abgetragen und an
ihrer Stelle eine neue erbaut. Die Bauarbeiten schritten rasch
voran, sodass schon am 8. August des folgenden Jahres das
Richtfest stattfinden konnte, ,bey welcher Aufrichtung Meister
und Gesellen sambt den Pauern von dem Kilchmeyer beyd
Tag ausgehalten worden in Speis und Tranckh“. Die Weihe
wurde am 4. Oktober 1649 durch den Generalvikar des
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Bistums Basel vorgenommen. Die Gesamtbaukosten beliefen
sich auf 2296 Pfund?’).

Der Kirchplatz war mit einer Ringmauer umgeben.
Innerhalb derselben lag der Friedhof, auf dem die einzelnen
Familien ihre Familiengriber besassen. Besondere Begrabnis-
pldtze waren fiir die Dienstboten des Klosters, die ungetauften
Kinder und die Fremden bestimmt. In der Stidwestecke
stand das Beinhaus.

Die Kirche selbst war klein und schaute mit dem Chor
gegen Osten. Der Turm befand sich auf der Siidseite zwischen
Chor und Schiff. Auf dem Hochaltar standen die Statuen der
beiden Schutzpatrone Martin und Remigius und der solo-
thurnischen Landespatrone Urs und Viktor und auf den beiden
Seitenaltiren und neben dem Chorbogen diejenigen der bei
der Bauernbevolkerung beliebten Heiligen Sebastian, Blasius,
Agatha und anderer.

Ausserhalb der Ringmauer stand im Kirchwartgarten
das Sigristenhaus mit Stall und Scheune. Es war 1648 erbaut
worden, weil das alte, ,so allbereit in die hundert oder mehr
Jahr daselbsten gestanden, zu Boden und Hauffen gefallen¥?).
Hs diente zugleich als Schulhaus, denn der Sigrist war auch
Schulmeister?®®). Die Gemeinde tiberliess ihm zur Nutzung auf
jeder Zelg einen Acker und je eine Matte am Kirchrain und
auf dem Briihl. Er bezog ferner von jeder Haushaltung einen
Sester Getreide, spiter von jedem Bauern 8 Batzen und von
jedem Tauner 5 Schilling.

Da der Gang zur abgelegenen Kirche den alten Leuten
zu beschwerlich war, beschloss die Gemeinde 1683, im Dorfe
selbst eine Kapelle zu Ehren des heiligen Joseph zu errichten.
Der Rat spendete an den vorhabenden Bau dreissig Stlicke
Holz aus dem Hochwald, der Abt von Mariastein steuerte
allen Kalk und die Ziegel bei und die reiche Witwe des
Beat Aebi stiftete 300 Pfund *®). Im Jahre 1819 wurde der schon
lange erwogene Plan der Verlegung der Pfarrkirche ins Dorf
verwirklicht. Sie kam an erhohte Stelle in zentraler Lage zu
stehen und erhielt ihre zeitgemisse Ausstattung durch Jodock
Fr. Wilhelm. Das Kloster Mariastein und die Regierung in Solo-
thurn tibernahmen als Zehntherren die Kosten des Chores.
Mit der Kirche wurden auch der Friedhof und die Schule ins
Dorf verlegt. 1850 wurde an Stelle der abgetragenen St,Josephs-
kapelle ein stattliches Schulhaus nach den Plinen des Maria-
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steiner Konventualen P. Fintan Hirt errichtet. In #lterer Zeit
wohnten die Seelsorger im Dorfe, seit dem Anfang des 16. Jahr-
hunderts in Mariastein, von wo aus sie auch die Pfarrei Hof-
stetten besorgten. Seit der Aufhebung des Klosters im Jahre
1874 wohnt der Pfarrer — seit 1636 ein Konventuale — wieder
im Dorf. Ein neben der Kirche gelegenes Bauernhaus wurde
1880 von der Gemeinde erworben und als Pfarrhaus umgebaut.

Metzerlen ist eine ausgesprochene Dorfsiedlung, Die
beiden Einzelsiedlungen in der Riitti, siidwestlich des
Dorfes, und in der obern Riitti, siidlich des Dorfes, sind von
ganz untergeordneter Bedeutung und lingst versdet. Uber die
dltere Siedlung in der Riitti ist nur wenig bekannt. Wenn
die Uberlieferung zu berichten weiss, es habe hier das alte
Dorf gestanden, so ist dies sicher nur eine vage Krinnerung
daran, dass hier einst Héuser standen. Es ist aber sicher kein
blosser Zufall, wenn wir als erste und am léngsten bezeugte
Bewohner dieses Hofes nicht eine alteingesessene ackerbau-
treibende Familie treffen sondern die Familie Erb, die der
Uberlieferung zufolge aus dem Wallis stammen soll und heute
noch den Dorfnamen s'Walsers trigt®). Der erste Vertreter
dieser Familie, der nach Metzerlen kam, hat wohl diesen ab-
gelegenen Ort am Blauen dem geselligen Dorf vorgezogen,
da er hier besser seiner aus der Heimat mitgebrachten Be-
schiftigung, der Viehzucht, nachgehen konnte. Ahnliches ist
von der obern Riitti zu sagen, wo bis gegen das Ende des
19. Jahrhunderts ein Haus stand. Es wurde allem Anschein
nach von Josef Gisiger, gebiirtig aus Lostorf, um 1750 erbaut.
Auch diese Familie widmete sich vorziiglich der Viehzucht.
Josef Gisiger war, bevor er sich in seinen alten Tagen in der
obern Riitti niederliess, Senn im Rotberg, und sein gleich-
namiger Sohn betiitigte sich als Vieharzt. Es ist sicher ein
netter Zufall, dass im Jahre 1874 Fintan Erb, des Walsers,
die Elisabeth Gisiger, des Sennen, — nebenbei bemerkt die
Grosseltern des Schreibenden — an den Altar fiihrte. Viel-
leicht ist es iibertrieben, zu behaupten, dass die auffallende
Zweiteilung der alten Schweiz in Bauern, die vorwiegend
vom FErtrag der Scholle leben und in Dorfern beisammen
wohnen, und Hirten, die vorwiegend Viehzucht treiben und
in Einzelgehoften leben, sich bis in das engbegrenzte Ge-
biet einer Gemeinde verfolgen lasse?); auffallend ist diese
Tatsache sicher und kaum ein blosser Zufall.
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Merkwiirdig ist in unserm Dorf der starke Wechsel der
Bevolkerung. In der Zeit vor 1515, dem Ubergang an Solo-
thurn, begegnet uns in Urkunden und Bereinen nicht eine
einzige Familie, die heute noch im Dorfe wohnt, Wir treffen
der Reihe nach die Namen: 1278 Heimburgo, 1303 Zinke,
Stubenrouch, Bosche, 1310 Thonin, Kaltsmit, 1311 Schanz,
1342 Hospes (Wirt), 1366 Nudung, 1390 Stecheli, Schmid,
1439 Huglin, 1450 Biisser, Basler, Hiigi, Schoferlin, Montzer,
Swechler, Hirsinger, 1472 Grosshans, Schnider, Ebin, Vogt,
15600 Weber, 1502 Sponi, 15610 Eggli, Miiller, Guldinknopf,
Grelin, Schwob, Troscher, Brennysen, Gempeler, 1515 Biber-
stein, Figeli. 1820 waren folgende Familien in Metzerlen einge-
biirgert: Erb, Feigenwinter*%), Gembeler*, Gschwind, Gisiger®,
Haas* Haberthiir, Hammel, Kasper, Kayser*, Keller, Leh-
mann*, Meier, Oberli*, Oser, Renz, Schaffter, Wydolf*,

Wenn uns aus #lterer Zeit auch keine genauen zahlen-
méssigen Angaben zur Verfiigung stehen, so miissen wir uns
das mittelalterliche Dorf ganz wesentlich kleiner vorstellen.
Es mag um 1200 nur ein mittlerer Weiler gewesen sein und
noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts knapp zwei Dutzend
Hauser gezihlt haben®). 1644 gab es im Dorf 31 und 1655
40 Familien, denen eine Einwohnerzahl von annihernd 200
Personen entsprechen diirfte®). Die geringe Bevolkerungszahl
ist in erster Linie durch den niedrigen Stand des rein exten-
siven Ackerbaus bedingt, zum Teil aber auch durch die vielen
Epidemien, die immer wieder die Bevilkerung dezimierten.
Noch im Jahre 1629 fielen in Metzerlen, laut Pfarrbuch, 65
Personen einer Seuche zum Opfer, davon 30 Kinder, und im
Herbst 1634 wieder 63 Personen. Im letzten Jahrhundert hat
die Bevolkerung um iiber 70 %, zugenommen. Sie betrug in
den Jahren 1790, 1820, 1850, 1900 und 1930 358, 332, 482,
522 und 580 Einwohner.

Da durch jeden neu in das Dorf Einziehenden die
Nutzungsrechte an Wald und Weide verringert wurden, wehrten
sich die alteingesessenen Bauern immer wieder gegen die Nie-
derlassung Fremder, und die Obrigkeit schiitzte sie durch die
Erhebung von Eintrittsgeldern. 1555 #usserte der Vogt in ihrem
Namen das Bedenken, wenn man nicht strikte auf der Erhe-
bung der Eintrittsgelder beharre, ,so wurden bald die alten
Buren den fromden miissen wichen“, und 1599 widersetzte sich
die Gemeinde einem Niederlassungsbegehren mit der — sicher

6*
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tbertriebenen — Begriindung, sie seien ,ein arme Gmeindt,
sonst mit augenscheinlicher Anzahl und vil der Burgers Sshnen
und Déchtern tiberladen, inmassen dieselben kiimmerlich allda
Blatz gehaben mogen*“??), Im Jahre 1751 erhielt Metzerlen
mit den andern Gtemeinden der Vogtei einen Dorfbrief, ,da
seith einiger Zeit sich verschiedene bey ihro umb ein geringes
Einzugsgeld niedergelassen, wordurch ohnumbginglich an
Wuhn und Weyd sowohl als an Holtz grosser Mangel und
Abgang zu besorgen“. Das Einzugsgeld betrug je nach der
Herkunft des sich Niederlassenden 256—125 Pfund. Dazu-
musste jeder den Gemeindegenossen einen Saum Wein zu
einem Abendtrunk und das Brot von einem Sack Korn spenden.

Die meisten, vielleicht alle Einwohner waren leibeigen,
bis 1785 die Leibeigenschaft im Kanton Solothurn aufgehoben
wurde. Ungeachtet dieser politischen Abhingigkeit von den
Gnidigen Herren der regierenden Stadt konnte die Gemeinde
ihre innern Angelegenheiten in voller Freiheit regeln. Die
wichtigsten den Feldbau betreffenden Beschliisse, die Wahl
der Geschworenen, der Gescheidsrichter und Hirten wurden an
der Sebastiani- und Michaeligemeinde getroffen. Wenn auch
alle Bauern rechtlich auf das gleiche Niveau gedriickt waren,
bestand doch in sozialer Hinsicht ein grosser Unterschied
zwischen den reichen Vollbauern und den drmern Taunern?).
Diese waren, da sie keine oder doch zu wenig Zugtiere hatten,
auf die Vollbauern angewiesen, ein Verhéiltnis, das sich oft
zum eigentlichen Vasallentum entwickelte. Unter den Voll-
bauern bildeten die reichsten Familien ein wahres Dorfpatriziat.
Die besten Amter, besonders das des Meiers, wurden wihrend
Generationen von ihnen besetzt. Zu ihnen gehorte z. B. der
reiche und hartschidelige Meier Aebi, der 1766, der letzte seines
Stammes, als Junggeselle starb. Er besass mehrere Hiuser
und auf jedem Feld gegen sechzig Jucharten. Dabei war er
knauserig, aber wegen seiner Klugheit allgemein geachtet, ja
gefiirchtet. Zwei Landvogte sahen ihn nie bei sich auf dem
Schlosse, so stolz war er.

Trotz aller sozialen Unterschiede bildet das Dorf doch
eine enge Schicksalsgemeinschaft: Jeder hat dieselbe Arbeits-
last zu tragen wie der andere, jeder die gleichen Arbeiten zu
verrichten, jeder ist von den gleichen unab#nderlichen Natur-
tatsachen abhingig. Wie die Acker des einzelnen unter denen
der andern Dorfgenossen liegen und Teile der nach einem
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(Gesetze bebauten Flur bilden, so bildet der einzelne ein Glied
der Allgemeinheit. Wer sich gegen die allgemein anerkannten
Gesetze verstosst, schadet der Gemeinschaft; wer sich gegen
geltende Sitte und Moral verstosst, verfillt der parastaatlich
ausgeiibten Dorfjustiz. Ohne ausgeprigten Gemeinschaftssinn
sind Dreifelderwirtschaft und Flurzwang nicht zu denken.

Neben den Bauern waren die wichtigsten Handwerker
vertreten, die meist nur fiir den Bedarf des Dorfes arbeiteten und
nebenbei etwas Landwirtschaft betrieben. Im Jahre 1850 gab es
in unserm Dorf 4 Weber, 3 Drechsler, je 2 Wagner, Schmiede,
Schuhmacher und Maurer, je einen Schreiner, Schneider,
Zimmermann, Steinhauer, Kiifer und eine Ndherin. Neben den
Familiengliedern arbeiteten 35 minnliche und 23 weibliche
Dienstboten in der Landwirtschaft. Als billige Saisonarbeiterin-
nen wurden in der Ernte viele Frauen und Médchen aus dem
Schwarzwald, die Wilderwiber, als Schnitterinnen beschiiftigt.

Die Tracht ldsst sich aus Kundschaften, die bei gericht-
lichen Untersuchungen aufgenommen wurden, ermitteln. So
trug Benedikt Lehmann, der 1812 bei einem Raufhandel er-
stochen wurde, ,einen blautiichenen Rock, eine rothe Scharlach-
weste, braune halbleinene Hosen, hellblaue wollene Strimpf
und Schuh mit ledernen Riemen gebunden“. Der neunzehn-
jahrige Titer Johann Gschwind, mit rotlechtem Bart, trug
yeinen braun halbleinenen Rock, eine feyolettblaue Weste mit
weissen, metallenen Knopfen, braune halbleinene Hosen, Schuh
mit gelben Schnallen und einen schwarzen runden Hut“*Y).
Die Frauen trugen meist rote und braune Rocke mit einge-
setzter Brust, einen T'schoppen, wie ihn heute noch alte Frauen
tragen, bunte Halstiicher und als Kopfbedeckung eine gestickte
Kappe, seltener einen weiten Schinhut4?).

Unmittelbar am Dorfe lagen zwischen den Héusern und
dem Etter die Hofstidtten oder Girten mit Obstbdumen
aller Art. Obstgiirten werden schon in den iltesten Giiterbe-
schreibungen genannt. Obstb4dume standen auch auf den dem
Dorfe zunichst gelegenen Matten, selten jedoch auf den Ackern,
da sie den Zehnten beeintrichtigten?®). Das Obst bildete einen
wichtigen Bestandteil der tiglichen Nahrung und wurde in
grossen Mengen gedorrt. Im kalten Winter 1788/89 erfroren
in Metzerlen 426 Sicke Obst in den Kellern*4).

Ausserhalb der Gérten, im tiefer gelegenen und feuchten
Gelinde und an den steilen, schattigen Hédngen des Berges
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lagen die Wiesen oder Matten*’). Wihrend heute die Matten
eine bedeutend grossere Fliche einnehmen als die Acker, um-
fasste das Wiesenareal samt den Hofstitten um 1820 etwa
345 Jucharten gegeniiber annihernd 590 Jucharten Ackerland.
Bringen wir von diesen 345 Jucharten die im Laufe der Jahr-
hunderte zu Matten gemachten Acker (siehe Flurnamenver-
zeichnis) und die spiten Rodungen in Abzug, so verbleibt als
urspriingliches Mattland ein sehr bescheidener Rest, der weit
kleiner war als eine der drei Ackerzelgen. Deutlich ist die
starke Uberlegenheit der Acker aus den Giiterverkiufen und
Vergabungen zu erkennen; so etwa, wenn Hymeltrudis, die
Frau des Ritters Macerel, dem Spital zu St. Alban 1278 ihr
Gut zu Metzerlen verkauft, bestehend aus Haus und Hof, elf
Jucharten Ackerland und einigen Stiicklein Matten*%).

Was Tacitus von den Germanen berichtet, galt in den
ackerbautreibenden Gebieten noch durch das ganze Mittelalter:
Sola terre seges imperatur. Nur Getreide wird dem Boden ab-
gefordert. Die Viehzucht und die damit verbundene Graswirt-
schaft waren von ganz untergeordneter Bedeutung. Fir das
wenige Vieh, das man zur Bestellung der Felder und zur Er-
zeugung der Milch brauchte, geniigten wenige Wiesen, da man
die Tiere wiihrend eines grossenTeils desJahres auf das Brachfeld,
die Weiden und in die Wéldertrieb. Deutlich 14sst sich seit dem
ausgehenden Mittelalter das Streben der Bauern wahrnehmen,
die Ackerflur zu Gunsten der Matten zu verringern. Diesem
Drang stellte sich aber die auf dem Ackerbau beruhende
Feudalordnung entgegen, die keine Verringerung der Acker-
flichen und sich daraus ergebende Schmilerung der Ab-
gaben duldete. :

Die geringe Viehhaltung wirkte sich nachteilig aus auf
die Ertragfihigkeit der Felder; in alter Zeit sah man vor den
Hiusern keine miichtigen Miststocke — heute der berechtigte
Stolz der Bauern, wenn auch nicht der Schmuck des Dorfes.
Viele Matten wurden meist nur geheut, nicht aber geemdet
und nach der Heuernte gleich als Weide beniitzt. Um den
Graswuchs zu fordern, wurden die Wiesen, in Ermangelung
des Diingers, mit Letten tberfiilhrt und, wo dies moglich war,
gewissert. Die vielen Wassergriben, die das Mattland durch-
zogen, hiessen Eheruns.

Im Jahre 1596 brachten einige kleinere Bauern von
Metzerlen dem Vogte vor, ,wie sy ein jeder ein zimlichen
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Acherbuw habent und gar wenig Mattwerch, dz sy iren Acher
nitt khonen buwen und in Ehren erhalten“. Sie wiinschten
deshalb, ein grosses Stiick Matten, das sich gut wissern liesse,
jeweils zu emden. Dem widersetzten sich aber die reichen
Bauern, die genug Matten hatten, da dadurch die Weidfahrt
geschmailert wiirde. Der Vogt fiigte dem Schreiben an den Rat
bei: ,Ich gespiir und gsen, dass der Nidt und Verbunst allein
von den richen Kutzen alldo ist“*?). In #hnlicher Weise wider-
setzte sich die Mehrheit der Gemeinde 1682 dem Ansuchen
einiger Gemeindegenossen, die der allgemeinen Weidfahrt ein
Sttick Matten auf Ried entziehen wollten, ,so vor dic »rem nie-
malen geimbded worden,sondern sobald dasHew darab gewesen,
die Gemeind darauf zefahren und zenutzen Macht gehabt habe*.
Die Gesuchsteller anerboten sich, das zwolf Mannwerk haltende
Mattenstiick ,gantz mit Lithen zu tiberfiiehren und aufs ldngste
bis auf heiligen Creutztag im Herbst (14. Sept.) das Ambt ab den
Matten zu thuen“, worauf es der Weidfahrt gesffnet werden
konne#*®). Der Behebung der hier an zwei Beispielen angedeu-
teten Schwierigkeiten galten wu. a. die Bemiithungen der 1761
gegriindeten Okonomischen Gesellschaft zu Solothurn*?).

Dass die Matten seltener und deshalb gesuchter waren
als die Acker geht auch daraus hervor, dass sie hoher im
Preise standen. Um 1820 zahlte man fiir eine Juchart Acker-
land durchschnittlich 200 Franken, wéihrend eine Juchart
Mattland in gleicher Lage und von gleicher Giite des Bodens
mindestens 500 Franken galt.

Mit dem Wiesenbau hiéngt die Viehzucht aufs engste
zusammen, Dieser kam im Rahmen der Dreifelderwirtschaft,
wie bereits angedeutet, eine ganz untergeordnete Bedeutung zu.
Man hielt nur so viel Kiihe, als man zur Erzielung der fiir
den eigenen Bedarf notwendigen Mileh bedurfte. Auch dem
geringsten Tauner war durch den allgemeinen Weidgang die
Moglichkeit geboten, seine notwendigsten Lebensmittel selbst zu
produzieren. Darin liegt die grosse soziale Bedeutung der Drei-
felderwirtschaft. — Sehr gross war die Zahl der Ochsen, die
man fiir den Ackerbau benstigte®’). Die Gegend besass keinen
eigenen Viehschlag; die Zuchttiere wurden aus dem Bernbiet
und dem Elsass eingefiihrt. Die Haltung des Wucherstiers und
des Ebers war nach altem Herkommen dem jeweiligen Meier
des Dorfes iibertragen, der dafiir das Recht hatte, drei
Jucharten Gemeindegut zu nutzen *?).
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Die Obrigkeit machte 6fters, besonders im 18.Jahrhundert,
Anstrengungen, um die Viehzucht zu heben. Laut Mandaten aus
den Jahren 1694 und 1725 musste von allem zur Ausfuhr be-
stimmten Vieh ein Ausfuhrzoll, das Trattengeld, bezahlt werden,
und laut Erlass von 1748 war es verboten, ohne spezielle Er-
laubnis des Vogtes Vieh zu schlachten, ,und sollen jederweilen
die, welche von unserem Amtmann harzu Erlaubnis erworben,
gehalten seyn, altem Herkommen gemiss demselben die Zungen
fiir die Gebirth des geschlachteten Viehs abzustatten®.

Sehr gering war die Anzahl der Pferde. Wihrend an
der eidgendossischen Betriebszihlung vom 24. August 1939 in
Metzerlen 43 Pferde im Alter von mehr als drei Jahren ge-
zdhlt wurden, gab es noch in den letzten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts deren kein volles Dutzend.

Die Haltung von Ziegen war den Taunern vorbehalten.
Als 1675 das Kloster Mariastein wegen des durch die Ziegen
im Klosterwalde verursachten Schadens beim Vogt vorstellig
wurde, sagten die Ausschiisse der Gemeinde, ,wasmassen ihrer
vill, die nur etwan ein Baumgirthlein oder nur ein schlechten
Mathplidtz haben, etwan ein s. v. Geyss zue winteren, umb ihr
Weib und Kind desto besser durchzubringen® **). Um die Hoch-
wilder vor Schaden zu bewahren, verbot der Rat, in einer
Haushaltung mehr als zwei Ziegen zu halten; wer mehr als
eine Kuh besass, durfte keine Geiss halten. Ende des letzten
Jahrhunderts gab es etwa 70 Ziegen mit einem eigenen Hirten.

Grosse Bedeutung kam im alten, auf Selbstversorgung be-
dachten Dorf der Schweine- und Schafhaltung zu. Die Borsten-
tiere wurden vom Schweinehirt in die Eichenwilder und auf
die Brachfelder getrieben, die sie vom Unkraut und den schéd-
lichen Engerlingen sduberten. Wéhrend heute nur noch ganz
vereinzelt Schafe gehalten werden, wurden 1798 deren 144 ge-
zihlt, und bis 1894 hiitete der noch lebende alte Schifer gegen
250 Schafe, wovon ihm etwa 100 aus andern Gemeinden tiiber-
geben wurden. Die Tiere befanden sich den grissten Teil des
Jahres auf dem Felde, wo sie von Brachacker zu Brachacker
getrieben wurden. Nachts wurden sie eingepfercht, wihrend
der Schiifer im Schiferkarren néchtigte und die Hut dem ge-
treuen Caro tiberliess. Auf Wunsch und gegen Bezahlung wurde
die Herde zur Diingung des Bodens auf einem Acker linger
gestellt, pro Juchart zehn Tage lang.
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Weitaus den grossten Teil des landwirtschaftlich genutzten
Bodens nahmen die Acker ein, Im Sinne der Dreifelderwirt-
schaft waren sie in drei Felder oder Zelgen von ungefsihr
gleicher Grosse eingeteilt®®). Laut Grundbuch von 1820 um-
fasste die #ussere Zelg 197 Jucharten in 307 Parzellen, die
niedere Zelg 189 Jucharten in 405 Parzellen und die obere
Zelg 200 Jucharten in 355 Grundstiicken. Wihrend die dussere
Zelg eine geschlossene Form aufweist, bestehen die beiden
andern Zelgen aus mehreren, zum Teil nur lose zusammen-
héingenden oder gar abgetrennten Komplexen.

Die Bebauung erfolgte in einem dreijihrigen Turnus.
Im ersten Jahr wurde die #dussere Zelg mit Winterfrucht, die
niedere mit Sommerfrucht angepflanzt, und die obere blieb
brach liegen. Im zweiten Jahr wurde die #ussere Zelg mit
Sommerfrucht angeblimt, die niedere Zelg blieb brach, und
die obere Zelg wurde mit Winterfrucht angepflanzt. Im dritten
Jahr war die #ussere Zelg das Brachfeld, die niedere Zelg
das Winterfeld und die obere Zelg das Sommerfeld. Im vierten
Jahr begann der Turnus von neuem. Die Winterfrucht, auch
Grossaat genannt, bestand in Dinkel, Roggen und Weizen und
lieferte das zur Herstellung des Brotes notwendige Getreide.
Die Sommerfrucht, auch Schmalsaat genannt, bestand aus
Gerste, Hafer und Hiilsenfriichten und lieferte Futter fiir das
Vieh und die Zukost, besonders das alltigliche Hafermus *).

Jeder Bauer musste darnach trachten, auf jeder Zelg
ungefiihr gleich viel Ackerland zu besitzen, wollte er nicht
Gefahr laufen, in einem der drei Jahre eine geringe Ernte
zu erhalten. So besass um 1820 der Bauer Josef Hammel auf
jeder Zelg 10 Grundstiicke, und zwar auf der #Hussern Zelg
9 Jucharten, auf der niedern Zelg ebenfalls 9 Jucharten und
auf der obern Zelg 7 Jucharten %).

Das Brachfeld blieb zum grossten Teil unbebaut liegen,
diente zur Viehweide und zur Pflanzung von Hanf, Flachs
und Gemiise; denn die Zehntherren duldeten nicht, dass
diese Kulturen auf der Sommer- oder Winterzelg gezogen
wurden, damit der Zehnte nicht geschmailert wiirde. Dass die
Bauern diese Bestimmung oft zu umgehen suchten, zeigen
die vielen diesbeziiglichen Erlasse und deswegen gefillten
Bussen. Brache bedeutete aber nicht absolute Ruhe fiir das
betreffende Feld; denn ein Feld, das man ein Jahr lang ohne
jede Pflege lasst, verwildert vollstindig, wie die Felder
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der evakuierten Dorfer der elsissischen Nachbarschaft in er-
schreckender Weise zeigen. Das Brachfeld musste deshalb jéhr-
lich zwei- bis dreimal gepfliigt werden, eine Arbeit, die meist
nachts verrichtet wurde.

Da sehr viele Acker nicht an einen Weg grenzten und
nur von einem der angrenzenden Grundstiicke aus zuginglich
waren, mussten die Zeiten der Bestellung und der Ernte genau
bestimmt sein, dhnlich wie noch heute in den Weingegenden
die Weinlese an einem bestimmten Tag beginnt. Der Besitzer
eines abgelegenen Ackers konnte sein (Getreide nicht weg-
fithren, bevor der zwischen diesem Acker und dem Weg lie-
gende Wegacker von den Garben geriumt war. Ein Uber-
rest dieses Flurzwanges ist noch darin zu erkennen, dass noch
heute alle Bauern die Ernte auf dem gleichen Feld beginnen.
Im Frihjahr musste die Aussaat bis zum Georgentag (23. April)
und im Herbst bis zum Gallentag (16. Oktober) beendet sein.
Nach diesen Terminen durften weder Pflug noch Egge auf
einem Anwender gekehrt werden. — Unter Anwender ver-
steht man einen Acker, der mit seiner Lé#ngsseite an die
Schmalseite anderer Acker, der Anstosser, grenzt. Der Besitzer
eines Anstossers hatte das Recht seinen Pflug auf dem An-
wender zu kehren. Dies konnte nicht geschehen, ohne dem An-
wender einigen Schaden zuzufiigen, weswegen die Anwender
weniger hoch im Preise standen als die Anstosser. — Das
Pfltigen erfolgte auf zwei verschiedene Arten. Abwechslungs-
weise musste der gleiche Acker von aussen nach innen und
dann von der Mitte aus nach aussen gepfliigt werden, damit
nicht ein Bodengieriger seinem Nachbarn zuviel der frucht-
baren Erde wegpfliigen konnte und die Acker nicht eine all-
zu gewolbte Form erhielten (Hochicker). Zweimaliges auf-
einanderfolgendes Zusammenpfliigen durfte nur mit der Er-
laubnis der beiden Nachbarn geschehen.

Betrachten wir die Flurformen niher, so finden wir,
dass bei den Ackern die lange, schmale Streifenform vorherrscht,
withrend die Matten blockférmige, dem Quadrat sich nihernde
Formen aufweisen. Die Agrarforscher bezeichnen jene als
Streifenflur, diese als Blockflur und haben zur Erklirung dieser
auffallenden Tatsache verschiedene Theorien ersonnen.

Nach A. Homberg?®®) ist die Verschiedenheit der Flur-
formen aus der Verschiedenheit der Pfliige zu erkliren, die
in der Vorzeit verwendet wurden. Der germanische Scharpflug,
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der die Erdschollen aus der Furche herausschneidet und in-
folge der unsymmetrischen Stellung von Schar und Streichbrett
zur Seite wirft, erfordert die Streifenflur. Der den Boden nur
ritzende, schon im Neolithikum nachgewiesene und bei den
Romanen tibliche Hakenpflug musste kreuz und quer durch
die Erde gezogen werden und bedingte so die Blockflur. Des-
halb finde sich in Norddeutschland die reine Streifenflur, in
Stiddeutschland aber die Blockgemengflur; doch zeige hier
die streifenformige Unterteilung der Blockfluren, dass der
iberlegene Scharpflug spiter in diese Gebiete eingedrungen
sei. So kann, nach Homberg, das Studium der Flurformen
wichtige Aufschliisse tiber die vorzeitliche Besiedlung abgeben.

Ahnlich urteilt A. Helbok®): ,Der Grund der besonderen
Streifenflur liegt im germanischen Pfluge, der hichsten Pflug-
art der Welt. Da er die Scholle aus dem Boden hebt und
iber das Gleitbrett zum umgekehrten Niederfallen bringt,
erfolgt das Pfliigen hier lediglich in der Lingslinie des Ackers.
Der primitive Hakenpflug der Romanen und Slawen wiihlte
nur die Erde auf; daher musste man kreuz und quer pfliigen,
und daraus entstand als praktische Ackerform das Viereck
mit unregelmissigen Seiten oder, wie bei den Romern, das
durch genaue Ausmessung entstandene Quadrat. Romische
Feldfluren sind an ihrer schachbrettartigen Anlage zu erkennen,
die im Flurbild unserer Gewanndorfer gelegentlich durch-
scheinen, sei es durch deren rechtwinklige Wegkreuzungen oder
durch die Feldgrosse der quadratischen Gebilde 25:21,6 a.“

Die Verschiedenheit der Flurformen lésst sich m. E. ein-
facher aus der urspriinglichen Bestimmung der betreffenden
Fluren erklaren. Der Scharpflug, dessen Vorkommen Plinius
tibrigens schon in Ritien feststellte, forderte fiir die Acker
die lange Streifenform. Ist das Wenden auch bei den modernen
Pfliigen keine leichte Sache, so war es bei den schweren
alten Pfliigen umso beschwerlicher. Dadurch, dass man den
Ackern eine moglichst lange Form gab, musste man den
Pflug weniger oft wenden. Auf diese Weise wurde auch das
Fiirhaupt, jener Teil an der Schmalseite des Ackers, der nicht
ausgepfliigt werden konnte und deshalb unbebaut blieb, ver-
ringert, Dass in unserer Gegend wirklich die schweren Pfliige
verwendet wurden, zeigen die in den Museen zu Basel und
Liestal aufbewahrten Stiicke und geht aus einer Reise-
beschreibung des 18. Jahrhunderts hervor. Im Jahre 1763
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schrieb der Hannoveraner J. G. R. Andreae *8), der Pflug, der
in der Basler Gegend verwendet werde, erfordere 6 bis 8
Ochsen, um bewegt zu werden, und noch einen zweiten Mann,
der immer hinter dem Pflug gehen muss, um die grossen
Erdschollen entzwei zu schlagen und an steilen Stellen den
Pflug zu halten, damit er nicht umfalle. — Bei Teilungen
wurden die Acker fast ausnahmslos in der Langsrichtung
geteilt, was eine noch stirkere Ausbildung der Streifenflur
zur Folge hatte.

Bei den Wiesen bestand kein Anlass, ihnen die schmale
Streifenform zu geben. Diese musste sich aus praktischen
Griinden eher als hochst unzweckmaissig erweisen; man denke
z. B. an die schon von den Romern geiibte Wisserung und
die geringe Breite, welche die wenigen Matten auf diese Art
erhalten hitten. Es ist nicht anzunehmen, dass zur Zeit der
Besiedelung alles Land unter den Pflug genommen wurde;
sicher sind die feuchtern Fluren schon damals als Wiesen
beniitzt worden. Auch ein ganz einseitig betriebener Ackerbau
lasst sich — in alter Zeit noch weniger als heute — ohne
Haltung von Zugtieren denken. Wenn man diese in der schénen
Jahreszeit auch auf die Weide und Brache treiben konnte,
so musste im Winter doch die Stallfiitterung eintreten, und
dafiir brauchte es Wiesen. Aus dem beigefiigten Dreifelder-
plan geht deutlich hervor, dass die Streifenflur im wesentlichen
nur auf den Ackerzelgen, die Blockflur bei den Wiesen vorkommt.

Um zu einem abschliessenden Urteil zu gelangen, miisste
man versuchen, mittels der #ltesten Giiterbeschreibungen der
urspriinglichen Form der Grundstiicke moglichst nahe zu
kommen; die heutigen Grundstiicke decken sich nédmlich in
ihren Grenzen bei weitem nicht immer mit denjenigen der
mittelalterlichen Urbare. Dann sollte festgestellt werden, in
welchen Gebieten die Streifenflur vorherrscht und in welchen
die Blockflur. Zweifellos wiirde sich zeigen, dass jene in den
Gebieten mit alter Getreidekultur und Gemengelage, diese
in Gebieten mit vorherrschender Viehzucht zu treffen ist®).

Von grosster Bedeutung fiir den Ackerbau war die Agrar-
reform der Physiokraten in der zweiten Hilfte des 18. Jahr-
hunderts, die an Stelle der alten Dreifelderwirtschaft mit der
reinen Brache die verbesserte Dreifelderwirtschaft mit
dem angebauten Brachfeld forderte. Dieses wurde nun nicht
mehr unbebaut liegen gelassen, sondern mit Klee, Kartoffeln
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und andern Kulturen angepflanzt. Die helvetische Revolution
setzte den Kampf gegen das mittelalterliche Wirtschaftssystem
fort, da sie darin mit Recht eine Vorbedingung fiir die Feudal-
wirtschaft erblickte. Erst die neueste Zeit brachte jedoch den
vollstindigen Sieg der rationellern Wirtschaftsweise. In unserm
industrielosen und von den Verkehrslinien abgelegenen Dorf
hielt sich die alte ,widersinnige“ (Strohmeier 83) Dreifelder-
wirtschaft linger als anderswo. Alte Leute erinnern sich noch
gut, dass bis Ende des letzten Jahrhunderts jeder grissere
Bauer immer noch 7 oder 8 Jucharten brach liegen liess.
Auch den Wert des Kartoffelbaus vermochte man lange nicht
gebiihrend zu schétzen. Man pflanzte nur die fiir den eigenen
Haushalt notwendige Menge und beniitzte dazu nur Acker,
die sich fir den immer noch in vorderster Linie stehenden
Getreidebau weniger eigneten.

Die neueste Zeit mit der Vervollkommnung der Ver-
kehrsmittel und der damit verbundenen Konkurrenzierung
des inldndischen Getreides durch das ausldndische bewirkte
auch in Metzerlen eine starke Umstellung auf die Milchwirt-
schaft. Bei der eidgendssischen Betriebszéhlung vom Jahre
1939 wurden 410 Stiick Rindvieh gezihlt. Daneben ist die
" Getreideproduktion immer noch ganz bedeutend. Im Jahre
1935 wurden 783 Doppelzentner Getreide, meist Weizen ab-
geliefert, wozu noch die fiir den Eigenbedarf zuriickbehaltenen
und als Saatgut besonders abgelieferten Mengen hinzugerech-
net werden miissen. Nach den bisher vorliegenden Ergeb-
nissen der eben genannten Zihlung nehmen die Matten eine
Fliche von 324 ha, die Acker (Getreide und Knollengewiichse)
eine solche von 132 ha ein.

Reben werden in Metzerlen erst 1623 genannt. Im
Herbst dieses Jahres erhielt die Gemeinde auf ihr Gesuch
hin von der Obrigkeit die Erlaubnis, 9 Jucharten Wald zu
roden und mit Reben anzupflanzen. Das gerodete Land wurde
nach der Anzahl der Gemeindegenossen in 58 Ackerlein ab-
geteilt; von jedem mussten 2 Plappart als Bodenzins ent-
richtet werden. Es waren dies wohl die dussern Reben. Kurz
darauf muss auch der niedere Rebberg angelegt worden sein,
denn in einer um das Jahr 1645 abgefassten Beschreibung
der Vogtei heisst es, Metzerlen habe ,einen guoten Grund
zum Fruchtgewdx und zwey Stuck Riaben, eins under dem
Dorf gegen Roderstorf, das ander bey Unser Lieben Frouwen
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Gottshaus im Stein, so das beste am Gewéix ist“. 1643 liess
die Obrigkeit im Dorf eine Trotte bauen und unterstellte sie
dem jeweiligen Meier. Sie befand sich beim heutigen Pfarr-
haus. Um 1820 waren beide Rebberge in 122 Parzellen zer-
stickelt ).

11T.

Die Hofstdtten und Hauser des Dorfes, der Siedlung im
engern Sinne, die Acker, Matten und Reben der Flur waren
Sondereigentum. Das Gemeineigentum oder die Allmende?®?)
umfasste Wald, Weiden und Wege. Sie war nicht verteilt
und, wie schon der Name besagt, der Nutzung aller Mark-
genossen vorbehalten.

Der Wald bedeckt heute eine Fldche von 340 ha oder
40°/, des ganzen Bannes. Davon sind 29 ha in Privatbesitz,
242 ha im Besitze der Gemeinde und 69 ha, die friithere
Klosterwaldung, im Besitze des Staates.

Die Alemannen nahmen bei ihrer Ansiedlung den ganzen
zur Mark gehorenden Wald in Besitz, verloren aber dann die
hohere Zone, den Hochwald, an den Landesherrn. Der Ge-
meinde verblieb aber das Nutzungsrecht an Holz und Weide.
Erst 1836 wurde der Hochwald volliges Eigentum der Gemeinde.

Ein Vergleich des Dreifelderplans von 1820 mit dem
Flurnamenplan, der den Wald in seiner heutigen Ausdehnung
zeigt, ldsst ein starkes Vordringen des Waldes wihrend der
letzten hundert Jahre erkennen. Die Griinde hiefiir sind vor
allem in der Abschaffung der allgemeinen Weidfahrt, der er-
hohten Wertschétzung und verstéindnisvollen Pflege des Waldes
zu suchen. Grosse Teile der d4ussern und niedern Weide wurden
freiwillig dem Walde iiberlassen, die Kernelweide wurde teil-
weise aufgeforstet, und die Witweide auf der Hohe des Blauen
verschwand vollig. Auf Balmisried, auf Ried und im Betten-
tal machte der Wald auf Kosten der Matten grosse Fortschritte.
Es ist begreiflich, dass gerade jenes Kulturland, das die Alten
im Laufe der Jahrhunderte in ziher Arbeit dem Walde ab-
gerungen hatten, zuerst dem Walde wieder preisgegeben wurde,
als man infolge der intensivern Bebauung der alten Flur seiner
nicht mehr bedurfte.

Uber die Rodungsarbeit, wenn auch nicht iiber die
Zeit der Rodung, geben verschiedene Flurnamen Aufschluss,
von denen Riitti, Ried und Sand die wichtigsten sind. Mit viel
Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass Fluren, die sich durch
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ihren Namen deutlich als Rodungen zu erkennen geben, schon
in frith- oder wenigstens hochmittelalterlicher Zeit urbarisiert
worden waren, wenn sie mit Bodenzinsen behaftet waren.
Rodungen hingegen, die nicht zu einer im Mittelalter ent-
standenen Grundherrschaft gehorten, sind spéter gerodet
worden : Balmisried, eine flache, fruchtbare Abriumungsmulde
am Blauen, ist auf den ersten Blick als Rodung zu erkennen.
Der Flurname verrdt den Namen des Urhebers der Rodung,
Baldomar, in dessen Besitz das gewonnene Land nach ger-
manischem Recht tberging. Zur Zeit der Entstehung des
Dinghofes muss diese Rodung schon bestanden haben, denn
weitaus die meisten Grundstiicke auf Balmisried gehorten zu
dieser sicher sehr alten Grundherrschaft. Ahnliches gilt von der
durch Brand gerodeten Flur unter dem Sand. Auf dem weiter
- westwiirts gelegenen Ried gehorten ebenfalls die meisten Grund-
stiicke zu einer Grundherrschaft; nur der oberste und schon
deshalb zuletzt gerodete Teil, der den Namen Heulen trigt
und heute wieder mit Wald bewachsen ist, war vollig boden-
zinsfrei. In die Rodungsperiode des 11.—13. Jahrhunderts, die
aus der damaligen sprunghaften Zunahme der Bevilkerung
zu erkldren ist, diirfte die in der gleichen Gegend gelegene
Riitti zurtickgehen, die keinem Grundherrn unterstellt war.
Die Grundstiicke der Bibersteinsriitti waren teils bodenzins-
frei, teils der Kirche Metzerlen zinspflichtig. Sie wurde wahr-
scheinlich durch den zu Anfang des 16. Jahrhunderts nach-
gewiesenen Kirchwart Klaus Biberstein urbarisiert und der
Kirche tibergeben. Auch die in den Wald hineingetriebene
Obere Riitti war durch keine Bodenzinse belastet; sie wurde
1685 urbar gemacht.

Wihrend wir bei den genannten Rodungen auf Ver-
mutungen angewiesen sind, lassen sich verschiedene kleinere
anhand der Akten genau feststellen. 1612 erhielt die Gemeinde
von der Obrigkeit die Erlaubnis, ,ein Holtzlin und Weydt-
gang, so hinder ihrer Zelg gelegen®, abzuholzen und zu Acker
zu legen. 1616 wurde ein ,Holtz und Gestriipp* an der
Biedertaler Grenze ausgestockt. Im Jahre 1635, als die Ver-
legung des Klosters Beinwil nach Mariastein schon feststand,
begdb sich eine Gesandtschaft von Solothurn an Ort und Stelle,
um den Platz fiir das kiinftige Kloster zu zeichnen. ,So be-
findt sich, schrieb der damalige Meier Hans Oser an den Vogt,
dass selbiger Platz ungever neun Jucharten in sich begriffen
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thuet, woruff 102 Eychen zehlt worden. Der ausser Platz
gegen dem Veldt, darauf sich 77 Eychen befinden und zu-
gleich auch umbgehauwen werden sollen, haltet ungever acht
Jucharten. Durch diese Rodung wurde wohl ein freier Platz
geschaffen, das Kloster aber den ,schidlichen Windstoss“
ausgesetzt. Zwanzig Jahre spiter, 16565, legten die Gemeinde-
genossen ,dem Gotteshaus aus Missgunst und zum Trotz“
den #ussern, ungefihr 20 Jucharten umfassenden Eichwald
westlich des Klosters nieder und verteilten das gewonnene
Land zu gleichen Teilen als Gaben unter sich. Im Jahre 1841
endlich beschloss die Gemeinde, das Kleinkopfli siidlich des
Dorfes abzuholzen ®).

Aus dem Umstande, dass fast die ganze Gemeindegrenze
im Walde verlauft und an vielen Stellen nur durch Béume
und Natursteine gekennzeichnet war, sind, wenigstens teil-
weise, die unzihligen Weidgangs- und Grenzstreitig-
keiten und Grenzregulierungen zu erklidren, von denen noch -
da und dort im Gebiisch versteckte, mit Jahrzahlen und
Hoheitszeichen versehene Grenzsteine Zeugnis geben®?). Zur
Vermeidung solcher Zwistigkeiten, die das sowieso nicht
immer freundnachbarliche Verhéltnis zwischen den einzelnen
Dorfern noch verschlimmerten, gab die Obrigkeit verschiedene
Erlasse heraus; so befahl sie 1755, ,dass alljghrlichen von
unseren Unteramtsleuthen im Beyseyn von jungen Knaben,
so viel sie deren haben kénnen, bey zu gewarthen habender
Straf und Ohngnad ein Untergang der Landmarken gethan
werden solle“ ®4).

Von der Weide war schon oben gelegentlich die Rede.
Sie bestand aus mehreren im Wald oder an dessen Rand
gelegenen Komplexen. Der Schafhirt trieb seine Herde auf
die niedere, der Stierenhirt die seine auf die dussere Weide.
Der Kuhhirt fuhr auf das Kleinkopfli, das Bannholz, die
Kernelweide und auf die Witweide auf dem Kamm des Blauen,
wo er die Tiere wihrend der heissen Tageszeit auf dem Renzen-
boden in den Schatten trieb®). Auf die Kahlweide durften
nach uralter Gewohnheit auch andere Gemeinden ihr Vieh
treiben. Dem (Geissenhirt waren besondere Weideplitze an-
gewiesen, wo die Tiere dem jungen Aufwuchs weniger schaden
konnten. Daneben dienten, wie schon erwihnt, das Brach-
feld, die Stoppelfelder und die Matten als Weideplitze. Der
Beginn der Ausfahrt wurde von den Vorgesetzten angesetzt.
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1846 wurde der allgemeine Weidgang durch Gemeindebeschluss
aufgehoben. Die Hirten wohnten in den kleinen Hirtenhiusern
auf dem Hiibel, dem stidlichen, steilen Teile des Dorfes. Jeder
von ihnen bezog von der Gemeinde seinen bestimmten Lohn,
Pfriinde geheissen, die sich nach der Anzahl der Weidetiere
richtete. Oft wurden sie, wie der Schafhirt noch 1834, der
Kehre nach in den einzelnen H#usern verkostigt. Thr grosser
Tag war der Fronleichnam, wo sie mit den Schiitzenknaben
auf Gemeindekosten zehren durften.

Im Jahre 1848 wurden ungefihr 50 Jucharten des bessern
Allmendlandes gegen billige Entschidigung an die Biirger ver-
pachtet, nachdem kurz zuvor die ganze Allmend vermessen
worden war. Vier Jucharten wurden den Armen zur Nutzung
zugewiesen.

Damit das Weidvieh nicht in die besiten Zelgen und
die Heuwiesen eindringen konnte, wurden diese mit Holz-
zdunen und Lebhigen umgeben. Um Holz zu sparen erliess
die Obrigkeit mehrfach den Befehl, anstelle der toten Hecken
lebende Griinhége zu pflanzen, z. B. 1704, 1721, 1740 und
1749. Von Zeit zu Zeit wurden die Héige durch die Vorge-
setzten besichtigt und die auszubessernden Liicken durch Auf-
hingen von Stroh gekennzeichnet. Die Héige mussten bei
Strafe bis zum Jorgentag errichtet oder ausgebessert sein und
blieben stehen bis nach vollendeter Ernte. '

Lebhige, oft von bedeutender Hohe, befanden sich auch
zu beiden Seiten der Wege, welche das Vieh beniitzte um
auf die Weideplitze zu gelangen; sie wurden deshalb Gassen
genannt (Zihlgasse, Gerengéssli usw.). Diese Hige lings der
Wege bestanden zum grossten Teil noch bis gegen das Jahr
1880; Reste davon sind an einzelnen Stellen noch erhalten.
Vor der Ernte mussten sie zuriickgeschnitten werden, damit
die Heu- und Erntewagen durchfahren konnten.

Bei den Wegen sind die Vizinalwege oder Landstrassen,
die nach den Nachbardorfern fiihrten, und die der Feldwirt-
schaft dienenden Bau- oder Feldwege zu unterscheiden. Die
Strassen hatten ein Steinbett und mussten laut Verordnung
der Obrigkeit 18 Schuh breit sein. Uber sie ist wenig iiber-
liefert. Die Strasse iiber den Kall wird 1635 als ,gemeine
Landstrass oder Pass“ bezeichnet. Zu ihrer Bewachung lag
~uff der Blatten“ schon wihrend des Dreissigjahrigen Krieges,
dhnlich wie im Weltkrieg 1914/18, eine Abteilung Soldaten.

Schweiz, Archiv f. Volkskunde XXXVIII (1940) 7
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Die Strasse nach Rodersdorf wurde in der zweiten Hilfte des
17. Jahrhunderts zur Umgehung des franzosischen Zolls in
Leimen als Fahrstrasse ausgebaut®®). Die Feldwege weisen
noch heute kein Steinbett auf. Sie wurden mit dem Feld, durch
das sie fithrten, gepfligt und angesdt und waren bis zur
Ernte geschlossen. Bei Beginn der Ernte wurden sie zuerst
gemiht um die Durchfahrt zu ermdéglichen. Strassen und Wege
wurden benannt nach dem Ziel, nach dem sie fiihrten (Basel-
weg, Steinweg, Mihliweg, Kirchweg), oder nach dem Feld,
dessen Bebauung sie dienten (Niederfeldweg, Oberfeldweg).
IV.

Noch kurz ein Wort iiber Rotberg und Mariastein, die
im Banne Metzerlen liegen.

Die Burg Rotberg®) war der Mittelpunkt der gleich-
namigen Herrschaft und das Stammhaus der Edeln gleichen
Namens. Sie erhob sich auf einem missig hohen, felsigen
Vorsprung am Fusse des Blauen und war ein anspruchsloser,
aber wehrhafter Wohnturm. Stallungen und Brunnen befanden
sich beim Gutshof am Fusse des Burghiigels, woraus schon
hervorgeht, dass Rotberg mehr als Verwaltungssitz denn als
militdrisch bedeutsame Burg angelegt wurde. Als die Burg
mit der Herrschaft im Jahre 1515 an Solothurn verkauft
wurde, war sie schon baufillig und nicht mehr bewohnt:
Die Herren von Rotberg hatten sich schon ldngst in der
nahen Stadt Basel niedergelassen, wo sie in der Nihe des
Miinsters ihre Hife besassen und in Kirche und Staat hochste
Amter bekleideten, Der Vogt, der in ihrem Namen das Schloss-
gut verwaltete, wohnte im Dorfe Metzerlen. Dieses Gut bildete
einen zusammenhingenden Komplex und war von der Flur
des Dorfes durch einen hohen, heute noch bestehenden Leb-
hag getrennt; denn es war ein Schwaighof, ein selbstindiger,
dem Flurzwang nicht unterworfener Wirtschaftshof mit vor-
wiegender Viehzucht. Er umfasste gegen 100 Jucharten Matten,
aber verschwindend wenig Ackerland und bot Futter fiir 12
Stiick Vieh im Sommer und 8 Stiick im Winter. Tagstiber
grasten die Tiere auf der Tagweid, tiber Nacht zu grosserer
Sicherheit und leichterer Hut auf der ringsum von Wald um-
gebenen Nachtweid. Den Hauptbestandteil des adeligen Gutes
bildete der Wald mit 186 Jucharten®®). Hatte das Schlossgut
den tdglichen Bedarf der Schlossbewohner an Fleisch, Mileh,
Kise und Butter zu decken, so lieferten die Grundherrschaften,
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die sie in den umliegenden Dorfern besassen, das Brotgetreide.
In Metzerlen besassen sie ein mittelgrosses Gut, dessen Acker
- und wenigen Wiesen iiber den ganzen Dorfbann zerstreut
lagen. Der Sennhof bestand aus dem Sennhaus, der Scheune,
dem teilweise in den Burgfelsen hineingebauten Milchkeller,
den Schweinestillen und der Ziegelhiitte.

Im Jahre 1636 iibergab Solothurn ,Burg, Hus und Hof
zue Rotberg sambt allen Scheuren, Still, Matten, Wysen,
Gérten und Weiden, so darzue und darin gehoren“, dem
Kloster Beinwil um einen Jahreszins von 30 Pfund und zwei
Kiselaiben, Das Kloster liess das Gut durch einen Lehenmann
bebauen und errichtete dort eine Miihle, die aber nur von
kurzer Dauer war. Die Scheune diente als Zehntscheuer fiir
den dem Kloster zustehenden Zehnten von Hofstetten und
die Quart zu Metzerlen. Bei der Aufhebung des Klosters
1874 wurde das Gut mit Ausnahme des Waldes durch den
Staat versteigert und gelangte in verschiedene Hinde, bis es
1919 vom Allgemeinen Consumverein beider Basel angekauft
wurde. Es umfasst heute 46 ha, wovon 300 a mit Getreide
bepflanzt ‘werden und 13 haWald sind. Gegenwirtig werden
darauf 30 Kiihe gehalten. Die Ruine wurde 1935—36 zur
Jugendburg ausgebaut.

Der Wallfahrtsort Mariastein verdankt seine Ent-
stehung der wunderbaren Rettung eines Kindes, welches dort
um 1400 tiber die Felsen hinaus fiel. 1648 verlegten die
Benediktiner von Beinwil ihr Kloster aus dem einsamen
Liisseltal an den aufstrebenden Pilgerort, wo sie bis zur
Klosteraufhebung im Jahre 1874 segensreich in Seelsorge
und Schule wirkten *°).

Wie das Schlossgut war auch das Klostergut, bestehend
aus 51 Jucharten Ackerland, 23 Mannwerk Matten und 5'/:
Jucharten Reben, nicht an die Flurordnung des Dorfes ge-
bunden und deshalb dort, wo es an die Zelg stiess, durch
einen Hag abgegrenzt. In der Gemeindemark besassen die
Steinherren eine grossere Anzahl Grundstiicke, teils Eigengut,
teils Stiicke anderer Grundherrschaften, die dem allgemeinen
Flurzwang unterworfen waren. Das heutige Steingut, das
mit dem alten nicht ganz identisch ist, hat einen Umfang
von 34 ha, wovon 940 a mit Getreide bepflanzt sind. Die
Anzahl des gehaltenen Viehs betrigt 37 Stiick. Das Kloster
war von einer heute noch grosstenteils erhaltenen Ringmauer

7*
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umgeben und besass ausser der Kirche und den eigentlichen
Klostergebdulichkeiten alle fiir die Selbstversorgung der Kloster-
familie notwendigen Wirtschaftsgebdude und Werkstétten,
wie Apotheke, Kiiferei, Schreinerei, Schuhmacherei und
Schmiede, Scheune und Stallungen, Knechtehaus und Weiber-
haus. FEine Ziegelei wurde 1642 vor dem Bau des Klosters
errichtet. Die heute verddete Klostermiihle im Tal wurde 1650
erbaut, im gleichen Jahrzehnt auch das stattliche Pilgerhaus.
Der Grund zu den schonen Obstbaumanlagen im obern und
untern Klostergarten wurde 1600 gelegt, als der damalige
Wallfahrtspriester dort viele von den Landleuten der Um-
gebung als Weihegeschenke verehrte junge Biume setzte. In
den letzten Jahrzehnten nahm die Wallfahrt in starkem Masse
zu, was eine starke Entwicklung und Ausdehnung der Siedlung
zur Folge hatte. Mariastein ist heute, nach Einsiedeln, der

am meisten besuchte Wallfahrtsort der Schweiz.

* *
*

Versetzen wir uns zum Schluss im Geiste um einige
Jahrhunderte zuriick und werfen wir von der Hohe des Blauen
einen Blick auf unser Dorf und seine Felder™)! Zur Rechten
wogt, einem von der Abendsonne vergoldeten See vergleich-
bar, das rotlichgelbe Kornfeld im leichten Sommerwind. Da-
hinter erblicken wir das Kloster mit seinen weissgetiinchten
Mauern und roten Déchern. In der Mitte dehnt sich die
hellere Haferzelg, Das obere Feld liegt brach und erscheint
uns als matte, gelb und rostbraun getonte Fliche, sodass sich
die Schafherde, die dort in der Nihe der Kirche friedlich
weidet, kaum davon abhebt. Ein &hnlicher fahler Ton herrscht
auf den Weiden vor, die sich in den lichten Wald hinein-
zwingen. Die Matten selbst haben nicht das saftige Griin
von heute. Nur ganz wenige Wege durchziehen die Felder,
und auch diese sind in den Saatfeldern kaum zu erkennen.
Finsam steht da und dort ein knorriger Baum auf der weiten
Fliche. Nur in der Mitte des Bildes verdichten sie sich zu
einem wahren Obstbaumwalde. Darin liegt wohlig geruhsam
das Doérfechen mit seinen wenigen braunen Ziegeldéichern und
den bis fast auf den Boden reichenden méchtigen Strohdéchern.
Die ganze Landschaft wirkt etwas niichtern, einténig und
tarbig matt, wie das von starker Patina {iberzogenes Gemilde

eines alten Meisters, doch tiber dem Ganzen liegt tiefer Friede.

* *®
*
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Anmerkungen.

1) Die Arbeit fusst zum grossten Teil auf ungedruckten Quellen, Ur-
kunden, Akten, Bereinen, Rechnungsbiichern, Karten, Plinen usw. Diese
befinden sich anf den Staatsarchiven Basel und Solothurn, dem Departements-
archiv Colmar, der Zentralbibliothek Solothurn, dem Gerichtsarchiv und
dem Amtsschreibereiarchiv Dornach, dem Gemeinde- und Pfarrarchiv Metzerlen
und einige wenige in Privatbesitz. Verschiedene Angaben beruhen auf Aus-
sagen anséssiger Personen.

?) Siehe Blatt 6 und 9 des Topogr. Atlas 1 : 25 000. — Hohe des Dorfes
(Schulhaus) 530 Meter . M. Flicheninhalt 846 ha, davon bewaldeter Teil
340 ha, landwirtschaftlich genutzter Teil 516 ha.

3) Fir die Etymologie dieses Namens und die im folgenden erwihnten
Flurnamen wird auf das Flurnamenverzeichnis verwiesen.

4) J. Hemerwi, Die archéologische Karte des Kantons Solothurn (Solothurn
1905) 39, wo weitere Literatur verzeichnet ist.

8) Im Miischhag bei Laufen, wo Ausgrabungen eine romische Villa
freilegten, soll nach P. A. DierrEr ebenfalls ein Kloster gestanden haben.

%) P. Anselm Dierier, Mariastein, Analecta minora 5, 214. Zentral-
bibliothek Solothurn (Ms)). ‘

") 'W.BRUCKNER, Ortsnamen, Siedlungsgrenzen, Volkstum in der deutschen
Schweiz. Archiv f. Volksk. 37, 207 ff.

%) ForsTemManN, Altdeutsches Namenbuch 1, 880. Vgl. in der Nihe
Rinolfingen bei Hofstetten, Schwallingen bei Ettingen.

9) U. P. Strommeier, Der Kanton Solothurn, historisch, geographisch,
statistisch geschildert (St. Gallen und Bern 1836) 17; K. Muisteruans, Alteste
Geschichte des Kantons Solothurn (1890) 150; A. Quiquerez, Topographie
d’une partie du Jura oriental (Porrentruy 1864) 264, spricht von einem
tombeau construit en pierres plattes dressées. Ein dhnliches frithgermanisches
Grab aus behauenen Steinen wurde im Herbst 1938 bei Erdarbeiten auf Rugg-
lingen entdeckt und durch den Verfasser untersucht. Dicht dabei befand sich
ein zweites Grab. Museumsberichte 1939 u. Mitt. d. Naturforsch. Ges. Solo-
thurn 13. Heft (1940), 6 ff. Vgl. E. TaTarivorr, Kultur der Volkerwanderungs-
zeit im Kanton Solothurn (Sol. 1934), 32 ff. — Im Zusammenhang mit diesen
Grabern stehen sicher die vielen alten steinernen Kreuze auf Rugglingen und
auf der Steinholle,

1%) Remigius ist schon frith als Kirchenpatron bezeugt; Martin wird als
solcher nur bei L. R. Scammriy, Die Kirchensitze des Kantons Solothurn

(Sol. 1908) 2, 229, ohne Quellenangabe, erwihnt, .
M) R. Diov, Essai sur la formation du paysage rural frangais (Tours
1934) 41.

12) H. G. WackerNAGEL, Die geschichtliche Bedeutung des Hirtentums
(Basel 1936) 3.

13) Reallexikon der Vorgeschichte, herausgegeben von M. Ebert. 2. Bd.
(Berlin 1925), 454 f; WackerNAGEL, Hirtentum 3.

14) Vgl. V. Erxst, Mittelfreie (Stuttgart 1920) 72; Die Entstehung des
deutschen Grundeigentums (Stuttgart 1926) 99, 124 ff.

15) H. Bijcmr, Die Zehnt- und Grundzinsablosung im Kanton Solothurn.
Jahrbuch fiir solothurnische Geschichte, 2. Bd. (Solothurn 1929), 187 ff.

18) Dorneck-Akten 9, 12. Staaatsarchiv Solothurn.
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1) Die mittlere Grosse einer Parzelle betrfigt in Metzerlen 50 Aren,
in Hofstetten 21 a, in Rodersdorf 28 a. Nach den Erhebungen der eidgends-
sischen Betriebszihlung vom 22. August 1929 gibt es in Metzerlen 67 land-
wirtschaftliche Betriebe, davon 50 Betriebe von hauptberuflichen Landwirten,
56 Betriebe mit vorwiegend eigenem TLand, Die mittlere Betriebsgrisse be-
triigt 641 a, die mittlere Parzellenzahl 13. Die LANDWIRTSCHAFTSBETRIEBE IN DER
Scawerz. Tabellenband Bd. 6 der eidgendssischen Betriebszahlung vom 22. August
1929 (Bern 1933) 34. — Diese Zersplitterung des Privateigentums ist gering
im Vergleich mit derjenigen in den Gebirgskantonen Wallis und Tessin. In
Ulrichen, Wallis, fallen z. B. auf 1 ha 19 Parzellen und in Sobrio, Tessin, auf
1 ha gar 55 Parzellen. — J. BavLTENsPERGER, Grundbuchvermessung in Ver-
bindung mit der Giiterzusammenlegung in der Schweiz (Winterthur 1936) 6.

18y Ein Biosewicht, der 1426 in Metzerlen gefangen gehalten wurde,
sich aber befreien konnte und das Dorf in Brand steckte, hohnte in einem
Brief, den er auf einen Holunderstecken steckte, man solle das Gehdg besser
um das Dorf ziehen, damit das Wild nicht mehr durchkommen konne. P, OcHs,
Geschichte der Stadt und Landschaft Basel, 3, 122; D. Bruckner, Merk-
wiirdigkeiten, 1841 ff. — Wolfe liessen sich noch 1803 im Dorfe blicken.

%) Mandat vom 31.Januar 1727, Mandatenbuch, Gerichtsarchiv Dornach,

20) Dorneck-Akten 12, 941, Staatsarchiv Solothurn.

21) Mandat vom 19. Juni 1750.

22y Mandat vom 21, Juli 1784,

23) Mandate vom 28. September 1763 und 26. November 1764,

#) Mandat vom 30. Januar 1797,

%) Dorneck-Akten 17, 39.

26) Hausbeschreibung nach Analecta minora 7, 1£f, Vgl. StrouMuiEr 78f,

27) Vgl. L. Avrermarr, Alte Gasthduser des Schwarzbubenlandes.
Schwarzbueb 1938, 75 ff.

28) Ratsmanual1610, 114,124 204;1675,11. Februar; Dorneckschreiben 21,

29) Dorneckschreiben 23. — 1 Saum — 136 Liter.

30) V. AckuiN, Secreta secretorum seu Chronica domestica Monasterii
Sancti Vincentii VI, 359, 381, 667; Dorneckschreiben 13. Staatsarchiv Solothurn.

31) Dorneckschreiben 13.

32y ber die Schule vgl. J. Mosch, Die solothurnische Volksschule vor
1830 (Solothurn 1910 ff) 1, 142; 2, 85 f. 209; 3, 131; 4, 117, 181, 242,

33) Acruivy IX, 671 ff., 889, X, 492, Dorneckschreiben 24.

8) Ein Hans Erb erscheint 1579 in Metzerlen; im Pfarrbuch wird er
»Rittiwalser genannt: Die Familie ist wohl aus Kleinliitzel zugewandert, wo
1536 ein Erb ,us Walliss“ als Lehenmann der Herren von Thierstein und 1643
ein ,Georg Erb oder Wallesser als Inhaber des gleichen Gutes bezeugt sind.
1789 bewarb sich Johann Erb von Metzerlen wieder um dieses Gut, das noch
1792 als Wallisserlehen bezeichnet wird. — Bei dem auf Ried eingezeichneten
Gebdude handelt es sich um ein lingst abgegangenes Heuhéuschen; eine Zeit-
lang soll es als Ziegelbrennerei gedient haben.

#) Vgl. dazu H. G. WackErNAGEL, Hirtentum 1 ff.

%) * bedeutet heute im Mannsstamm erloschen,

37) Im Mittelalter besassen unsere Bauerndorfer eine durchsehnittliche
Bevilkerung von 50—60 Menschen. WackErNAGEL, Hirtentum 4. Die grossen
elsiissischen Dorfer hatten noch im 17. Jahrhundert 50—70 Biirger, also
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250—350 Einwohner. Viele hatten weniger als 100 Einwohner. W. Grey, Die
Entwicklung der Kulturlandschaft im KElsass bis zur Einflussnahme Frank-
reichs (Frankfurt a/M. 1932) 175.

%) Dorneckschreiben 12; Ackuixy VII, 44. — Die durchschnittliche
(reburtenzahl pro Jahr betrug in den Jahrzehnten 1650—1670 13 und 1750 — 1760
10, die durchschnittliche jihrliche Zahl der Todesfille in den gleichen Jahr-
zehnten 4, resp. 6 (Pfarrbiicher).

%) Dorneckschreiben 1 und 3.

1) 1644 gab es in Metzerlen 15 Vollbauern, 4 Halbbauern und 12
Tauner. Dorneckschreiben 12.

41) Kundschaften 5, Gerichtsarchiv Dornach.

12) Uber die Tracht vgl. E. BAumaxy, Zur Leimentaler Tracht. Dr
Schwarzbueb 1940, 50 ff.; pErs., Zur Deutung des Namens Schwarzbub. Jahr-
buch fir Solothurnische Geschichte 1936, 122 f.

4%) Vgl. Ocms, Geschichte von Basel 7, 365.

4) Manual 1789, fol. 5. Amtschreibereiarchiv Dornach.

%) Die Bezeichnung ,Wiese“ kommt in Metzerlen weder in den alten
Bereinen noch im heutigen Sprachgebrauch vor.

46) .. undecim jugera campestris agri et quasdam particulas prati. Ur-
kundenbuch der Stadt Basel 2, 149, Nr. 264.

47) Dorneckschreiben 3.

18) Dorneckschreiben 24.

49) Vgl. L. Avrermatr, Die Oekonomische Gesellschaft in Solothurn.
Jahrbuch fiir solothurnische Geschichte 1935, 83 ff. Ders., Solothurnische Agrar-
zustinde um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Festschrift Eugen
Tatarinoff (Sol. 1938) 159 ff.

30) Es besassen z. B. 1779 Jos. Haas, der alte Meier, 4 Ochsen und 2
Kuhe, 1780 Jos. Gschwind, der alte Kirchmeier, 3 Ochsen und 2 Kiihe und
1782 Martin Haas 2 Ochsen und eine Kuh (Inventare Bd. 49, Amtschreiberei-
archiv Dornach). Am 8. August 1790 leisteten die Bauern von Metzerlen mit
56 Paar Ochsen Anspanndienste bei der Kernenfuhr iiber den Blauen (Manual
1790, 263, ibid.). Die Herde, die der Ochsenhirt im Sommer 1800 austrieb,
wurde auf annihernd 100 Stick geschiatzt (Kloster M 1, Staatsarchiv Basel).

) Dorneckschreiben 14. Ratsmanual 1651, 100. — 1835 waren es 5'/:
Jucharten.

52) Dorneckschreiben 21.

53) Die Bezeichnungen Feld und Zelg wurden unterschiedslos gebraucht.
1449 im nidern Feld, im andern Feld, im dritten Feld. 1510 in der nidern
Zelg, in der ussern Zelg, in der obern Zelg. Die Bezeichnung der drei Felder
ist heute noch gebrauchlich,

) Die Zusammensetzung der Kulturenarten ist aus den Zehnten er-
sichtlich. 1789 erhielt der Pfarrer von Witterswil 20 Séicke Korn, 5 Sester
Roggen, 1 Sack 1 Sester Gerste, 5 Siicke 1 Sester Haber, 1 Sack 6 Sester
Wicki und 3 Kiipfli Muss (St. Peter JJJ 25, Staatsarchiv Basel).

) Von den auf dem Dreifelderplan in Schwarz eingezeichneten Grund-
stiicken des J. Hammel bestehen 3 aus je 2 nebeneinanderliegenden Parzellen.
Noch stirker ist die Arrondierung bei den Matten durchgefithrt; die einge-
zeichneten 17 Wiesen erscheinen im Grundbuch als 28 Grundstiicke.

%6) Die Entstehung der westdeutschen Flurformen. (Berlin 1933) 41 ff.
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57) Deutsche Siedlung. Wesen, Ausbreitung und Sinn (Halle/Saale 1938),
8. Ahnlich: Volkskunde Vorarlbergs (Wien 1927) 13.

%) Briefe aus der Schweiz nach Hannover geschrieben. Hannoverisches
Magazin 93. Stiick, 45. Brief, 1480 f. (176D).

59) Nach einer gefl. Mitteilung des Eidgen, Vermessungsamtes finden
sich die langgestreckten, schmalen Streifen in der Nordschweiz, in den Kan-
tonen Genf, Waadt, Freiburg, Neuenburg, im Berner Jura, im St. Galler Rheintal
und in der Herrschaft des Kantons Graubiinden. — KEtwas anderes ist es
natiirlich, wenn in Sidfrankreich etc. und im Tessin auch die Acker block-
formige Form zeigen.

60) Dorneckschreiben 6 und 12. Ratsmanual 1623, 569. Dorneckakten
10, 39; 12, 8.

61) Vgl. A. vox Miaskowskr, Die Schweizerische Allmend in ihrer ge-
schichtlichen Entwicklung vom 13. Jh, bis zur Gegenwart (Leipzig 1879).
L. Aurervarr, Agrarzustinde 153 ff.

62) Dorneckschreiben 4, 5 und 9. Lapis probatus (1693) 16. Ackrix VII,
44, Ratsmanual 1655, 196. Gemeindeprotokoll.

%) Nur erwiihnt seien folgende Markstreitigkeiten: 1529 mit dem Vogt
von Zwingen wegen der Grenze auf dem Blauen, 1537 mit Burg, 1543 Grenz-
regulierung gegen Rotberg, 1551—53 Span mit Biedertal, 1594 mit Rodersdorf,
1601—1703 verschiedene zusammenhéngende Grenz- und Weidfahrtstreitig-
keiten mit Burg, 1641 Steinsetzung gegen Rotberg, 1662 ebenso, 1753 Grenz-
scheidung gegen das Fiirstbistum. — Vgl. A, Herrz, Von Grenzen und Grenz-
steinen. Basler Jahrbuch 1940, 7 ff.

64) Mandatenbuch, Gerichtsarchiv Dornach.

85) Das Hirtenamt wurde sehr oft von der Familie Renz besetzt. Ein
Georg Renz war 1679 Schafer, ein anderer zu gleicher Zeit Kubhhirt.
1799 war ein Adam Renz Schweinehirt, 1837 ein Johann Renz Kuhhirt und
ein Josef Renz Stierenhirt.

8) Dorneckschreiben 9.

¢7) Uber Burg und Familie vgl. W. Mrrz, Die Burgen des Sisgaus
(Aaran 1910) 2, 108 ff.; iiber Burg und Schlossgut E. Baumany, Rotberg. Ein
Beitrag zur Basler Geschichte, in: Burg Rotberg in Vergangenheit und Gegen-
wart (Basel 1936) 25 ff,

%) Vgl. V. Ernst, Die Entstehung des niedern Adels (Stuttgart 1916) 7.

) {Uber die Geschichte des Klosters vgl. W. Brrrr1, Mariastein, seine
Geschichte und sein Heiligtum (Mariastein 1935).

) Vgl. H. G. WACKERNAGEL, Hirtentum 4; E. BAumany, Das Leimental.
yFir die Heimat“. Jurabliatter von der Aare zum Rhein 1939, 106 ff.

Die Fortsetzung des Artikels, enthaltend die Flurnamen,
folgt im niichsten Heft. — Die Veroffentlichung der Karten
ist vom Militdrdepartement untersagt worden. Sie werden zu
gegebener Zeit nachgeliefert.



	Metzerlen : ein Beitrag zur bäuerlichen Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte

